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Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

die Umsetzung der EU-Zahlungsdiensterichtlinie und der EU-Verbraucherkreditrichtlinie in deutsches Recht erfordert eine umfangreiche Anpassung
unserer Vertragsbedingungen. Daher gelten ab dem 31. Oktober 2009 neue Kundenbedingungen. Das betrifft die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen, die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr, für die VR-BankCard und für die VR-ServiceCard und die Sonderbedingungen
für das Online-Banking. Zudem gelten ab dem 31. Oktober 2009 die neuen Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr. Die neuen Bedingungen
haben wir als Anlage beigefügt. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen können Sie dieser Kundeninformation entnehmen. Unsere
Entgelte, die Annahme- und Ausführungsfristen für Zahlungsaufträge und unsere Geschäftstage entnehmen Sie bitte – wie gewohnt – dem
„Preisaushang“ und dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die folgenden Ausführungen auch Erläuterungen zu Bedingungstexten für Produkte enthalten können,
deren Nutzung Sie aktuell nicht mit uns vereinbart haben. In diesem Fall sind die entsprechenden Ausführungen sowie die dazugehörigen Kun-
denbedingungen für Sie gegenstandslos. Die Bedingungen entfalten erst im Zusammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen (z. B. Karten-
Vereinbarung, Online-Banking-Vereinbarung) ihre Wirkung. 

I. Zielsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen 

– Einheitlicher Rechtsrahmen für Zahlungsdienste

Auf der Grundlage des neuen einheitlichen Zahlungsverkehrsrechts können Sie zukünftig Ihre bargeldlosen Zahlungen im EU-Binnenmarkt noch
einfacher durchführen.

– Mehr Transparenz für unsere Kunden

Die Bank soll zur jeweiligen Zahlungsdienstleistung – Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung – in den Vertragsbedingungen alle für den Kunden
relevanten Regeln darstellen. Die Bedingungen werden damit noch mehr als zuvor zum informativen „Leitfaden“ für Sie als Kunden.

– Schnellere Ausführung Ihrer Zahlungen

Für Zahlungen im EU-Binnenmarkt in EWR-Währungen gelten neue gesetzliche Ausführungsfristen. Bis zum Jahr 2012 können diese noch drei
Geschäftstage (elektronische Einreichung) bzw. vier Geschäftstage (beleghafte Einreichung) betragen. Um diese kurzen Fristen einzuhalten, dür-
fen wir Ihre Zahlungen allein anhand von Kontonummer/Bankleitzahl bzw. IBAN1/BIC2 (Kundenkennungen) ausführen.

– Klare Verantwortlichkeiten

Sollte eine Zahlung ausnahmsweise nicht termingerecht oder fehlerhaft erfolgen, enthält das neue Zahlungsrecht klare Haftungsregeln, die auch
in unseren Geschäftsbedingungen wiedergegeben bzw. ausgestaltet werden. Wichtig für Sie ist, dass spätestens nach Ablauf von 13 Monaten
nach der Belastungsbuchung einer Zahlung grundsätzlich keine Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche mehr bestehen. Bei etwaigen
Meinungsverschiedenheiten können Sie sich – wie bisher – auch an die in unserem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.

II. Erläuterungen zu den Änderungen in den jeweiligen Kundenbedingungen

1 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

– In Nr. 1 Abs. 2 AGB wird der Mechanismus zur Änderung von Vertragsbedingungen entsprechend der neuen gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen geregelt. Ihre Widerspruchsfrist für Änderungen in den Geschäftsbedingungen verlängert sich dadurch von bisher sechs Wochen auf zukünf-
tig zwei Monate. Bei Änderungen von Bedingungen zu Zahlungsdiensten (z. B. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr) haben Sie
zudem ein fristloses und kostenfreies Sonderkündigungsrecht im Hinblick auf den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (z. B. laufendes Konto).

– Die bisherige Regelung in Nr. 7 Abs. 3 AGB zur Genehmigung von Belastungsbuchungen aus Einzugsermächtigungslastschriften durch Schweigen
auf den Rechnungsabschluss wird zur besseren Verständlichkeit in die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr (Abschnitt A. „Einzugser-
mächtigungsverfahren“, dort Nr. 2.4) verlagert. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden.

– In Nr. 12 Absätze 1 bis 3 AGB wird unter Beachtung der Rechtsprechung klargestellt, dass wir nur im Rahmen des gesetzlich Erlaubten Entgelte
berechnen.

– Die Änderung von Zinsen richtet sich nach Nr. 12 Abs. 4 AGB. Danach werden wir Ihnen Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer Erhöhung
können Sie, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe
der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigen Sie, so werden die erhöhten Zinsen für den gekündigten Kreditvertrag nicht zugrun-
de gelegt. Zur Abwicklung werden wir Ihnen eine angemessene Frist einräumen. 

– Die Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch genommenen Leistungen (z. B. Konto- und Depotführung) richtet sich
zukünftig nach Nr. 12 Abs. 5 AGB. Solche Änderungen werden wir Ihnen zukünftig spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens in Textform anbieten. Ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn Sie uns Ihre Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen anzeigen. Ihre Widerspruchsfrist verlängert sich damit von sechs Wochen auf zwei Monate.

– Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. laufendes Konto) mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb
Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Euro oder einer EWR-Währung richten sich die Zinsen und
Entgelte nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und den Sonderbedingungen sowie den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften (Nr.
12 Abs. 7 AGB). 

– Die Angabe des Nettokreditbetrags in Nr. 13 Abs. 2 Satz 5 AGB, wonach der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten auch
dann besteht, wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließende Angabe über Sicherheiten enthält, ist von 50.000 Euro auf 75.000 Euro
entsprechend dem zukünftig geltenden Anwendungsbereich des novellierten Verbraucherkreditrechts angepasst worden.
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– Das Kündigungsrecht der Bank in Nr. 19 Abs. 1 AGB ist dahingehend modifiziert worden, dass für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmen-
vertrages (z. B. laufendes Konto) und eines Depots die Kündigungsfrist nunmehr mindestens zwei Monate (vorher sechs Wochen) beträgt. 

2 Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr

Die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr sind aufgrund der gesetzlichen Vorgaben umfassend überarbeitet worden. Da das neue
Recht Inlandsüberweisungen und grenzüberschreitende Überweisungen im EWR gleich behandelt, unterscheiden unsere Kundenbedingungen nur
noch zwischen Überweisungen im EWR in Euro oder einer anderen EWR-Währung und Drittstaatensachverhalten (z. B. Überweisungen in die USA
oder Überweisungen in japanischen Yen). Hervorzuheben sind folgende Regeln:

– Nr. 1.2 bestimmt die für die Ausführung von Überweisungen maßgeblichen Kundenkennungen, also z. B. Kontonummer und Bankleitzahl.

– Die Autorisierung eines Überweisungsauftrags erfolgt gemäß Nr. 1.3 entweder durch Unterschrift oder in anderweitig mit uns vereinbarter Art
und Weise – z. B. im Online-Banking mittels PIN und TAN.

– Nr. 1.4 der Überweisungsbedingungen regelt den Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank, der insbesondere für den Beginn der Aus-
führungsfrist maßgeblich ist. Die Länge der Ausführungsfrist ergibt sich aus unserem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Der Zugang Ihrer Überweisung erfolgt durch den Eingang Ihres Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen (z. B. mit Abgabe
des Auftrags in unseren Geschäftsräumen oder mit dessen Eingang auf dem Online-Banking-Server). Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Über-
weisungsauftrags nicht auf einen unserer Geschäftstage, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zugegan-
gen. Die Geschäftstage können Sie unserem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ entnehmen. Danach sind grundsätzlich alle Werktage, außer
Sonnabende und 24. und 31. Dezember Geschäftstage.

Bitte beachten Sie, dass Zahlungsaufträge bis zu dem an unseren Empfangsvorrichtungen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der
Zweigstelle angegebenen Annahmezeitpunkt bei uns eingegangen sein müssen, damit sie noch für diesen Geschäftstag als zugegangen gelten.
Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags kann dieser grundsätzlich nicht mehr widerrufen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf
durch Erklärung uns gegenüber möglich (vgl. Nr. 1.5).

– Wie schon die bisherigen Überweisungsbedingungen definieren die Nr.(n) 2.1 und 3.1 die Angaben, die wir von Ihnen benötigen, um eine Über-
weisung ausführen zu können. Sollte uns eine Ausführung aus den in Nr. 1.6 Abs. 1 genannten Gründen (Ausführungsbedingungen) nicht mög-
lich sein, werden wir Sie hierüber unterrichten.

– Die Nr.(n) 2.3 und 3.3 der Bedingungen regeln Ihre Erstattungs- und Schadensersatzansprüche. In den Nr.(n) 2.3.4 und 3.3 der Überweisungsbe-
dingungen wird von der in § 675e des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, von den neuen gesetz-
lichen Regelungen abzuweichen und das bisher bekannte Haftungsregime fortzusetzen.

3 Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr 

Gemäß den neuen gesetzlichen Vorgaben sind die vom Kunden als Lastschriftschuldner (Zahler) genutzten Lastschriftverfahren vertraglich aus-
führlich zu dokumentieren. Daher haben wir die neuen Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr geschaffen, die die folgenden vier Verfahren
unterscheiden:

(A) „Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren“

(B) „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsverfahren“

(C) „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren“

(D) „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren“

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr umfassen die bereits heute bestehenden beiden Lastschriftverfahren, das Einzugsermächti-
gungsverfahren und das Abbuchungsauftragsverfahren sowie die beiden neuen europäischen Lastschriftverfahren, das SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren und das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren. Auf der Grundlage des neuen europäischen Rechtsrahmens besteht somit zukünftig auch die
Möglichkeit, innerhalb des gesamten EU-Binnenmarktes Lastschriftzahlungen vorzunehmen. Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können Sie aller-
dings nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind.

Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr beschreiben insbesondere – dem Ablauf des jeweiligen Lastschriftverfahrens entsprechend – die
Autorisierung, den Einzug, den Zahlungsvorgang und die Einlösung von Lastschriften. Darüber hinaus regeln sie Ihre Erstattungs- und Schadens-
ersatzansprüche. 

Die wesentlichen Merkmale dieser Lastschriftverfahren sind folgende:

3.1 Einzugsermächtigungslastschriftverfahren

Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren können Sie über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu er-
mächtigen Sie den Zahlungsempfänger, Geldbeträge von Ihrem Konto per Lastschrift einzuziehen (Einzugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger
löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die Lastschriften vorlegt. 

Sie autorisieren die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf Ihrem Konto. Der Belastungs-
buchung aus einer Einzugsermächtigungslastschrift können Sie bis zur Genehmigung widersprechen. Die Genehmigung gilt – wie schon bisher in
der Nr. 7 Abs. 3 AGB geregelt – spätestens dann als erteilt, wenn Sie nicht der Belastungsbuchung binnen sechs Wochen ab Zugang des die Be-
lastungsbuchung enthaltenen Rechnungsabschlusses widersprechen (vgl. hierzu Nr. A. 2.4, Einzugsermächtigungsverfahren).

3.2 Abbuchungsauftragslastschriftverfahren

Auch mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren können Sie über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken. Für die Aus-
führung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslastschrift müssen Sie uns – im Unterschied zur Einzugsermächtigungslastschrift – unmittelbar
anweisen, die Abbuchungsauftragslastschrift Ihrem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienstleister des Zahlungsempfängers zu
übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die Abbuchungsauftragslast-
schrift vorlegt.

Liegt uns ein Abbuchungsauftrag vor, können Sie der Kontobelastung mit einer Abbuchungsauftragslastschrift nicht widersprechen, d. h. Sie kön-
nen keine Erstattung des Ihrem Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen (vgl. Nr. B. 2.5, Abbuchungsauftragsverfahren).

3.3 SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Das neue Zahlungsverkehrsrecht schafft die einheitlichen Rahmenbedingungen für ein Lastschriftverfahren, das Sie im EU-Binnenmarkt nutzen kön-
nen. Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren können Sie über uns an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschrift müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren nutzen. Zudem müssen Sie dem Zahlungsempfänger vor dem Zahlungsvorgang ein entsprechendes „SEPA-Lastschriftmandat“
erteilen. Die Inhalte des Mandats ergeben sich aus Nr. C. 2.2.1, SEPA-Basis-Lastschriftverfahren.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die SEPA-Basislastschriften vor-
legt.



Sollten Sie einmal mit einem Zahlungseinzug durch eine SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers nicht einverstanden sein, können Sie von uns
binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf Ihrem Konto ohne Angabe von Gründen die Erstattung des
belasteten Lastschriftbetrages verlangen (vgl. Nr. C. 2.5, SEPA-Basis-Lastschriftverfahren).

3.4 SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren

Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren ist speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten, um insbesondere eine frühe Finalität von
Zahlungen zu erzielen. Das Verfahren können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbraucher sind. Nur dann kommt Abschnitt D. der
Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr zur Anwendung. Für Verbraucher hingegen kommt Abschnitt D. der Sonderbedingungen
für den Lastschriftverkehr nicht zur Anwendung.

Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren können Sie über uns an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmenlastschrift müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren nutzen. Zudem müssen Sie dem Zahlungsempfänger vor dem Zahlungsvorgang ein „SEPA-Firmenlastschrift-Mandat“
erteilen und uns über die Erteilung des Mandats unterrichten. Die Inhalte des Mandats ergeben sich aus Nr. D. 2.2.1, SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er uns über seinen Zahlungsdienstleister die SEPA-Firmenlastschriften vor-
legt.

Bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Firmenlastschrift können Sie von uns keine Erstattung des Ihrem Konto belasteten Last-
schriftbetrages verlangen. Deshalb haben wir dem ersten Lastschrifteinzug ein besonderes Bestätigungsverfahren vorgeschaltet (vgl. Nr. D. 2.2.2,
SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren).

4 Sonderbedingungen für die VR-BankCard und die VR-ServiceCard

In den Sonderbedingungen für die VR-BankCard und für die VR-ServiceCard werden vor allem die Regelungen zur Sperrung der Karte, zum sorg-
fältigen Umgang mit der Karte und der Geheimzahl (PIN) sowie zur Haftung bei missbräuchlicher Verfügung mit der Karte an das neue Zahlungs-
verkehrsrecht angepasst. Hervorzuheben sind: 

– Die Regelungen unter Nr. A. II. 5 der Bedingungen zur Sperre und zur Einziehung der Karte sind den gesetzlichen Vorgaben in § 675k Abs. 2
BGB entsprechend neu gestaltet. Danach sind wir berechtigt, die Karte unter bestimmten Voraussetzungen zu sperren. Selbstverständlich wer-
den wir Sie unverzüglich unterrichten, falls wir beispielsweise eine Sperre der Karte aus Sicherheitsgründen vornehmen müssen.

– Zur Umsetzung der Vorgaben in § 675l BGB haben wir Ihre Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten unter Nr. A. II. 6 der Bedingungen neu gere-
gelt. Sollten Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte
oder PIN feststellen, teilen Sie dies uns bzw. dem Zentralen Sperrannahmedienst unverzüglich mit. Im Wesentlichen entspricht diese Regelung
den schon aktuell definierten Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten.

– Unter Nr. A. II. 13 der Kundenbedingungen haben wir die neue gesetzliche Regelung des § 675v BGB abgebildet. Danach gilt grundsätzlich, dass
Sie nach der Verlustanzeige Ihrer Karte keine Haftung mehr für die danach eintretenden Schäden aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung Ihrer
Karte trifft. Bei Schäden vor der Sperranzeige verzichten wir grundsätzlich auf die gesetzlich eigentlich vorgesehene Schadensbeteiligung durch
den Kunden in Höhe von maximal 150 Euro und übernehmen auch diese Schäden. Selbst bei grober Fahrlässigkeit ist Ihre Haftung auf den für
die Karte geltenden Verfügungsrahmen beschränkt.

5 Sonderbedingungen für das Online-Banking 

In den Sonderbedingungen für das Online-Banking werden vor allem die Regelungen zur Sperrung, zum sorgfältigen Umgang mit PIN/TAN bzw.
dem Signaturmedium sowie zur Haftung bei missbräuchlichen Online-Banking-Verfügungen an das neue Zahlungsverkehrsrecht angepasst.
Hervorzuheben sind:

– Die Bedingungen regeln sowohl das Online-Banking mit PIN und TAN als auch mit elektronischer Signatur (Nr. 2).

– Nr. 5 der Bedingungen konkretisiert die Voraussetzungen, unter denen Aufträge im Online-Banking ausgeführt werden. Liegen diese Aus-
führungsvoraussetzungen nicht vor, können wir den Auftrag ablehnen. In diesem Fall werden wir Sie informieren.

– In Nr. 7 der Bedingungen definieren wir – in Umsetzung des § 675l BGB – Ihre Sorgfaltspflichten als Teilnehmer am Online-Banking. Wie schon
bisher, gehört es zu Ihren wesentlichen Sorgfaltspflichten, z. B. die PIN geheim zu halten und z. B. die TAN-Liste sicher aufzubewahren, um eine
missbräuchliche Nutzung des Online-Banking zu verhindern.

– Unter Nr. 10.2 der Bedingungen haben wir die neue gesetzliche Regelung des § 675v BGB abgebildet. Danach gilt grundsätzlich, dass Sie nach
der Sperranzeige keine Haftung mehr für die danach eintretenden Schäden aufgrund einer missbräuchlichen Nutzung des Online-Banking trifft.
Vor der Sperranzeige ist Ihre Haftung grundsätzlich auf 150 Euro begrenzt. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn Sie Ihre Sorgfaltspflichten
beim Online-Banking vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen.
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Grundregeln für die Beziehung zwischen
Kunde und Bank

1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts-
bedingungen und der Sonderbedingungen für ein-
zelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpa-
piergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbe-
dingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält
der Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstel-
len, sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedin-
gungen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingun-
gen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er
den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen
auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird
ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

2 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsa-
chen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bank-
geheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weiter-
geben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde
eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt
ist.

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über
Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertrau-
te Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinan-
spruchnahmen werden nicht gemacht.

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die An-
frage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch
keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden
vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Pri-
vatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese ge-
nerell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankaus-
kunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse
an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund
zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der
Auskunftserteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kre-
ditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzel-
ne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in
Nummer 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungs-
pflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung be-
traut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Na-
men an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus-
land. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr,
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstö-
rung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.

4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden
Der Kunde kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn
seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden kann die Bank zur Klärung der Verfügungs-
berechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen ver-
langen; fremdsprachige Urkunden sind auf Verlangen der Bank in
deutscher Übersetzung vorzulegen. Die Bank kann auf die Vorlage eines
Erbscheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten,
wenn ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt-
willigen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt wird. Die Bank darf denjenigen, der darin
als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten an-
sehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung
an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort
Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des
Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge
Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kauf-
männischen und öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank
diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Ge-
richt oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe
gilt für eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-
rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden
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nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt
werden.

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländi-
sche Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Kon-
ten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen
beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der
Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech-
nung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach
der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen be-
rechnen.

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wo-
chen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in
Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsab-
schlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehen-
de Gutschrift nicht erteilt wurde.

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, so-
weit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht
(Stornobuchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungs-
buchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits ver-
fügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gut-
schreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhaf-
te Buchung durchgeführt wurde.

9 Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlö-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind.
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so
steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der
Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen
Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschrif-
ten nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugs-
auftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. Dies
geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsab-
schluss erteilt wurde.

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter
Schecks

Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie
Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens
am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht
wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die Einlösungs-

regeln in den hierfür vereinbarten Sonderbedingungen. Barschecks sind
bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch
schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung
absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vor-
gelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der
Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten
(zum Beispiel durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsgut-
habens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des
eigenen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein De-
visentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbind-
lichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung
erfüllen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten ei-
nes Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so
lange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd-
währungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch be-
dingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht
oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange
diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Wäh-
rung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch An-
schaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Aus-
führung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen
Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige ge-
genseitige Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrech-
nen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden

11 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Mitteilungen von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und sei-
ner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber
der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung
in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
wäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen
von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines
Auftrags

Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig er-
teilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
trägnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausfüh-
rung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und
Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.
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2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
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(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen,
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
auszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über
Zahlungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft üb-
lichen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Re-
gelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft” und ergänzend aus
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort auf-
geführten Kredit oder eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde,
gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die Vergütung
der darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach
den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten
sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die ge-
setzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er-
höhung

Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins-
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem
Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen.
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist,
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen.
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwick-
lung eine angemessene Frist einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommenen Leistungen

Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom Kunden im
Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung)
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlage-
nen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem
Kunden die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das geänderte Entgelt für die
gekündigte Geschäftsbeziehung nicht zugrunde gelegt.

(6) Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rechnung zu stellen,
die anfallen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßli-
chen Interesse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder verwertet wer-
den (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung
von Sicherungsgut).

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zah-
lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-
Währung 

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit

Verbrauchern für Zahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR)4 in einer EWR-Währung5 richten sich die Zinsen und die
Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein-
barungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetz-
lichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank ge-
gen den Kunden

13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäfts-
verbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und
zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Auf-
wendungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für
den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber
der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der
Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick
auf die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab
ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder
Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch
eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Um-
stände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewer-
tung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbe-
sondere der Fall sein, wenn
— sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-

dert haben oder sich zu verändern drohen oder
— sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben

oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen be-
nannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträ-
gen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben
sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 Euro übersteigt, besteht der
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn der Kredit-
vertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten
enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten

Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht
zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbe-
dingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung
zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein Pfand-
recht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländi-
sche Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt
hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an
den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden
(zum Beispiel Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und
bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und auslän-
dischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
nommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung 
eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese
Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genuss-
rechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen
Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland
für den Kunden verwahrt.
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4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarische Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettische Lats, Litauische Litas, Norwegische Krone, Polnische
Zloty, Rumänische Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarische Forint.



(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins-
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskon-
tierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs un-
eingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto
zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die
zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsüber-
gang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht wer-
den (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf,
erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtre-
tung nicht auf diese Papiere.

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskon-
tierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank
eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und
der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im
Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den
Kunden zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor de-
ren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Frei-
gabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen
Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht
nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die De-
ckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizu-
gebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und
eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kun-
den Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist
die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfand-
recht unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine
andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind die-
se maßgeblich.

17 Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl.
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherhei-
ten bestellt hat, Rücksicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18 Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart
ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund

Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur
dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbezie-
hung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte

Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichen-
de Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer
angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckver-
trag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Be-
messung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange
des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungs-
diensterahmenvertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenver-
trag) und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei
Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite

Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des
Kunden Rücksicht nehmen.

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist

Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre-
ditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbunde-
nen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) von
erheblicher Bedeutung waren oder 

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet
ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht
innerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nach-
kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht,
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323
Abs. 2 und 3 BGB) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug

Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdar-
lehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Rege-
lungen kündigen.

(5) Abwicklung nach einer Kündigung

Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kun-
den für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kre-
dits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige
Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheck-
vertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke).

20 Sicherungseinrichtung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deut-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen. Die Bank
ist befugt, der Sicherungseinrichtung oder einem von ihr Beauftragten
alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Oktober 2009

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die
folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dau-
erauftrags

Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde
kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wieder-
kehrenden Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche
Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag). 

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung (Kontonummer
und Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN1 und BIC2 seiner Bank) und die
ihm vom Zahlungsempfänger genannte Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers (Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder
andere Kennung des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu
verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen
Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1 und 3.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines
von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank ander-
weitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking)
mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise
Nummer 3.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der An-
gaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Anga-
ben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisun-
gen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei
unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die
Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der
Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig,
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten
Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das
Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift
oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum
Beispiel PIN/TAN).
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines ein-
zelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen
Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ge-
gebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht.
Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorge-
sehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in
den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach
Absatz 1 Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am dar-
auffolgenden Geschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvor-
richtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebe-
nen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick
auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als
am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Nach Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Num-
mer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen nicht mehr widerru-
fen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber
der Bank möglich.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh-
rung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann
der Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe
Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden
Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank erge-
ben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzei-
tigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden
keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauer-
auftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der
Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der
Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbe-
trag zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des
Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1 und
3.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vor-
liegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2)
und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in
der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit einge-
räumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung be-
teiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung aus-
schließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich
über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert
vereinbart werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1)
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden
Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.2 vereinbar-
ten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die
Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank er-
kennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder kei-
nem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird
die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag
wieder herausgeben. 
(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die
in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittel-
bar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überwei-
sungsdaten, zu denen auch die Kontonummer beziehungsweise Interna-
tionale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teil-
weise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im
Inland können die Überweisungsdaten über das Nachrichtenübermittlungs-
system Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert
SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in
der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Über-
weisungen

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter-
richten.

1.10 Entgelte

1.10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Überweisungen
innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR3) in Euro oder in einer ande-
ren EWR-Währung4

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
3 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

4 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone,
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.



Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo-
ten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Än-
derungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ange-
zeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem
Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die
Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.

1.10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung 
– für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten5)

oder 
– für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in andere EWR-

Staaten in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Dritt-
staatenwährungen6) und 

– für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, 
verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6 AGB-
Banken.

1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung
als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowäh-
rung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überwei-
sungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung
des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zu-
gänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen
Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR7) in Euro oder in ande-
ren EWR-Währungen8

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bankleitzahl und

Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers 
oder 
Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlungsempfängers
und Bank-Identifizierungs-Code (BIC) des Zahlungsdienstleisters des
Zahlungsempfängers,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag
spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des
Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Über-
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten
Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur
Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebe-

ne oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausfüh-
rungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Ge-
schäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die
Ausführungsfrist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abwei-
chenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an
dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den
Überweisungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag
einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
nicht autorisierte Überweisung befunden hätte.

2.3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit
verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der
Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft
ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom Überwei-
sungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte
abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des
Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto be-
lastet wurden.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Überweisung beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der
Ausführungsfrist gemäß Nummer 2.2.1 eingegangen ist (Verspätung),
sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank
nach Nummer 2.3.3; bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nummer 2.3.4.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die
Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern
2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vor-
gegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher
sind, bei nicht erfolgten autorisierten Überweisungen, fehler-
haft ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei
nicht autorisierten Überweisungen 

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer 2.3.2 und
Schadensersatzansprüchen in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine
Verbraucher sind, bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisun-
gen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung
nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe
folgender Regelungen:

5 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

6 Zum Beispiel US-Dollar.
7 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

8 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Estnische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone,
Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden von der Bank zwischengeschalteten Stellen haf-
tet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten
zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den
Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung ge-
stellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die
Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschrän-
kungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank
und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist
ausgeschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Über-

weisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder

– soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfän-
gers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für diese Wiederbe-
schaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrich-
tet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über
die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Konto-
informationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzan-
sprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10) sowie Über-
weisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
– Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungsweise Konto-

nummer des Zahlungsempfängers,
– Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbekannt, ist bei Über-

weisungen innerhalb Deutschlands die Bankleitzahl und bei Überwei-
sungen in andere Staaten der vollständige Name und die Adresse des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.3.1 Haftung der Bank für nicht autorisierte Überweisungen
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den
Zahlungsbetrag unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht
autorisierte Überweisung befunden hätte. 
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung
resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung
einer Überweisung

Bei nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überwei-
sungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht
nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff.
BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelun-
gen:
– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein

schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank be-
sonders übernommen hat. 

3.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften Ausführung einer
Überweisung nach Nummer 3.3.2 bestehen nicht, wenn

– die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom Kunden fehler-
haft angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt wurde oder

– die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Überwei-
sungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.3.1 und 3.3.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder feh-
lerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter
Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht auto-
risierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den
Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich.
Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in
Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung
dieser Frist verhindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen
Anspruch begründenden Umstände

– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz
Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden wer-
den können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

10Zum Beispiel US-Dollar.
11Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR

Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN

Dänemark DK Dänische Krone DKK

Estland EE Estnische Krone EEK

Finnland FI Euro EUR

Frankreich FR Euro EUR

Griechenland GR Euro EUR

Großbritannien GB Britisches Pfund GBP

Irland IE Euro EUR

Island IS Isländische Krone ISK

Italien IT Euro EUR

Japan JP Japanischer Yen JPY

Kanada CA Kanadischer Dollar CAD

Kroatien HR Kroatische Kuna HRK

Lettland LV Lettischer Lats LVL

Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF

Litauen LT Litauischer Litas LTL

Luxemburg LU Euro EUR

Malta MT Euro EUR

Niederlande NL Euro EUR

Norwegen NO Norwegische Krone NOK

Österreich AT Euro EUR

Polen PL Polnischer Zloty PLN

Portugal PT Euro EUR

Rumänien RO Rumänischer Leu RON

Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB

Schweden SE Schwedische Krone SEK

Schweiz CH Schweizer Franken CHF

Slowakei SK Euro EUR

Slowenien SI Euro EUR

Spanien ES Euro EUR

Tschechien CZ Tschechische Krone CZK

Türkei TR Türkische Lira TRY

Ungarn HU Ungarischer Forint HUF

USA US US-Dollar USD

Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr unterscheiden die
folgenden vier Verfahren:

Abschnitt A.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungs-
verfahren“
Abschnitt B.: „Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauftragsver-
fahren“
Abschnitt C.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschrift-
verfahren“
Abschnitt D.: „Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Lastschrift-
verfahren“

Die Abschnitte A., B. und C. gelten für alle Kunden. Der Abschnitt D. gilt
nur für Kunden, die keine Verbraucher sind. Das SEPA-Firmen-Last-
schriftverfahren können Sie daher nur nutzen, wenn Sie kein Verbrau-
cher sind. Für Verbraucher kommt Abschnitt D. der Sonderbedingungen
für den Lastschriftverkehr daher nicht zur Anwendung.

A. Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächti-
gungsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Einzugser-
mächtigungslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende
Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird. 
1.2 Entgelte 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mona-
te vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat.
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die-
se Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6
AGB-Banken maßgeblich.
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-

demöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Einzugsermächtigungslastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächtigungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren kann der Kunde über
die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Hierzu ermächtigt der Kunde den Zahlungsempfänger, Geldbeträge
vom Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen (Einzugsermächti-
gung). Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang
aus, indem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschrif-
ten vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch Genehmigung der
entsprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem Konto. Der
Kunde kann der Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungs-
lastschrift widersprechen, bis er sie genehmigt hat.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und
die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zah-

lung aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift ausschließlich auf
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den
Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs-
empfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer
und Bankleitzahl des Zahlungsempfängers aus.
2.2 Einzug der Einzugsermächtigungslastschrift durch den Zah-

lungsempfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Einzugsermächtigungslastschrift
unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden
als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfän-
ger angegeben.
2.3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächtigungslastschrift
2.3.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
Eingehende Einzugsermächtigungslastschriften des Zahlungsempfängers
werden mit dem vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbe-
trag dem Konto des Kunden belastet. Eine Kontobelastung erfolgt nicht
oder wird spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme
rückgängig gemacht (siehe Nummer A. 2.3.2), wenn 
– der Bank eine entgegenstehende Weisung des Kunden vorliegt,
– die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zah-

lungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei
der Bank zuzuordnen sind oder

– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes
Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank-
arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö-
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer A. 2.3.1) oder die Ablehnung der Einlösung einer
Einzugsermächtigungslastschrift (siehe Nummer A. 2.3.2) wird die Bank
den Kunden informieren. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Grün-
de angeben.
2.3.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank leitet den von ihr dem Konto des Kunden aufgrund der Ein-
zugsermächtigungslastschrift des Zahlungsempfängers belasteten Last-
schriftbetrag dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu.
(2) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch Genehmigung

der Lastschriftbelastungsbuchung
Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden erfolgt nachträglich
über die Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbelastungsbu-
chung auf seinem Konto.
Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer Lastschrift, für die er
dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt hat, nicht
schon genehmigt, so hat er Einwendungen gegen diese im Saldo des
nächsten Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung spätes-
tens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang des Rechnungsab-
schlusses zu erheben. Macht er seine Einwendungen schriftlich geltend,
genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlas-
sen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der Belastung.
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses
besonders hinweisen.
2.5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbelastungsbu-

chung
Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmigten Lastschriftbelas-
tungsbuchung, ist die Bank verpflichtet, dem Kunden den von seinem
Konto abgebuchten Lastschriftbetrag sowie etwaige Entgelte und Zin-
sen unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung befunden hätte.
2.5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-

führung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
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Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.5.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern A. 2.5.1
und A. 2.5.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver-
schulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde

Verbraucher ist.
2.5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher

sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisier-
ten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer A. 2.5.2 und
Schadensersatzansprüchen in Nummer A. 2.5.3 haben Kunden, die keine
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach
§ 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB le-
diglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten

autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der
Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern A. 2.5.2 bis A. 2.5.4 ist aus-
geschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zah-

lungsbetrag ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist

oder
– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp-

fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die-
se Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern A. 2.5.1 bis A. 2.5.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach
Nummer A. 2.5.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände

– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,
auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

B. Zahlungen mittels Lastschrift im Abbuchungsauf-
tragsverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels Abbuch-
ungsauftragslastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende
Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte
1.2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mona-
te vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat.
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die-
se Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6
AGB-Banken maßgeblich.
1.3 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-

demöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Abbuchungsauftragslastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des Abbuchungsauftragslastschrift-

verfahrens
Mit dem Abbuchungsauftragslastschriftverfahren kann der Kunde über
die Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro bewirken.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels Abbuchungsauftragslast-
schrift muss der Kunde
– vor dem Zahlungsvorgang den Zahlungsempfänger ermächtigen,

Geldbeträge vom Konto des Kunden per Abbuchungsauftragslast-
schriften einzuziehen und

– die Bank unmittelbar anweisen, die Abbuchungsauftragslastschriften
seinem Konto zu belasten und den Lastschriftbetrag an den Dienst-
leister des Zahlungsempfängers zu übermitteln (Abbuchungsauftrag).

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Abbuchungsauf-
tragslastschriften vorlegt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Abbuch-
ungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto
belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte Kontonummer und
die Bankleitzahl der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem
Zahlungsempfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zah-
lung aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift ausschließlich auf
Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen. Die
Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den
Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungs-
empfänger als dessen Kundenkennung angegebenen Kontonummer
und Bankleitzahl aus.
2.2 Abbuchungsauftrag
2.2.1 Erteilung des Abbuchungsauftrags
Der Kunde autorisiert mit dem Abbuchungsauftrag gegenüber der
Bank die Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungs-
empfängers. Die Autorisierung umfasst die Belastung des Kontos des
Kunden mit Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers
und die Ausführung von Zahlungen durch Übermittlung der abgebuch-
ten Lastschriftbeträge an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-



gers. Der Abbuchungsauftrag ist schriftlich oder in der mit der Bank ver-
einbarten Art und Weise unmittelbar der Bank zu erteilen. Der Ab-
buchungsauftrag muss folgende Angaben (Autorisierungsdaten) ent-
halten:
– Name des Zahlungsempfängers,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer B. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann der Abbuchungsauftrag zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Widerruf des Abbuchungsauftrags
Der Abbuchungsauftrag kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber
seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird am auf den Eingang
folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ wirk-
sam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich erfolgen.
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus
bestimmten Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfängers
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum
Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor
dem Tag der Vorlage der bestimmten Abbuchungsauftragslastschrift bei
der Bank zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich erfolgen
und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt wer-
den.
(2) Am Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der Bank
kann diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank
dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der
Bank gelingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
(3) Nach dem Tag der Vorlage der Abbuchungsauftragslastschrift bei der
Bank kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3 Einzug der Abbuchungsauftragslastschrift durch den Zahlungs-

empfänger
Der Zahlungsempfänger übermittelt die Abbuchungsauftragslastschrift
unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleisters an die Bank des Kunden
als Zahlstelle. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfän-
ger angegeben.
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende Abbuchungsauftragslastschriften des Zahlungsempfän-
gers werden am Tag der Vorlage mit dem vom Zahlungsempfänger
angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt
dieser Tag nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächs-
ten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Num-
mer B. 2.4.2), wenn
– der Bank kein Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B. 2.2.1 vorliegt,
– der Abbuchungsauftrag gemäß Nummer B. 2.2.2 vom Kunden wi-

derrufen worden ist,
– der Bank eine Zurückweisung des Kunden gemäß Nummer B. 2.2.3

zugegangen ist,
– die vom Zahlungsempfänger angegebene Kontonummer des Zah-

lungspflichtigen und die Bankleitzahl keinem Konto des Kunden bei
der Bank zuzuordnen sind

oder
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor.

2.4.2 Einlösung von Abbuchungsauftragslastschriften
Abbuchungsauftragslastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungs-
buchung auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank-
arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über Nichtausführung oder Rückgängigma-

chung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö-
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer B. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlö-
sung einer Abbuchungsauftragslastschrift (siehe Nummer B. 2.4.2) wird
die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer B. 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Feh-
ler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung ge-
führt haben, berichtigt werden können. 
Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ablehnung berechnet die
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der Abbuchungsauftragslastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im

„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem Tag des Zugangs der Ab-
buchungsauftragslastschrift bei der Bank. Fällt dieser Tag nicht auf einen
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so be-
ginnt die Ausführungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten

Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer Ab-
buchungsauftragslastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem
Konto belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x
BGB sind ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
B. 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung

von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der
Ausführungsfrist gemäß Nummer B. 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung),
sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank
nach Nummer B. 2.6.3, bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nummer B. 2.6.4.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern B. 2.6.1
und B. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver-
schulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden, zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank
und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese Haf-
tungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde

Verbraucher ist.
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher

sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder nicht autorisier-
ten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer B. 2.6.2 und
Schadensersatzansprüchen in Nummer B. 2.6.3 haben Kunden, die keine
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach
§ 667 BGB und aus ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelun-
gen:
– Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten

autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der
Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
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Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern B. 2.6.2 bis B. 2.6.4 ist aus-
geschlossen,
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zah-

lungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder

– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp-
fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die-
se Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern B. 2.6.1 bis B. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach
Nummer B. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 gel-
tend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist
verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

C. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basis-
Lastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte 
1.2.1 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätestens zwei Mona-
te vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen
auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kun-
den gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat.
Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er die-
se Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders
hinweisen.
1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine
Verbraucher sind, sind die Regelungen in Nummer 12 Absätze 1 bis 6
AGB-Banken maßgeblich.

1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwer-

demöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Basis-Lastschrift 
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens
Mit dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets
des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments
Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage genannten
Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basis-Lastschriften
muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Basis-Lastschriftverfahren nutzen und
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das

SEPA-Lastschriftmandat erteilen.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vor-
legt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstattung
des belasteten Lastschriftbetrages verlangen.
2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und den BIC2

der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfän-
ger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der
SEPA-Basis-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr übermit-
telten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren betei-
ligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand
der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kun-
denkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basis-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das Nach-
richtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in
der Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergeleitet
werden.
2.2 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit

Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat.
Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA-Ba-
sis-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich
oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen.
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des
Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Basis-Lastschrift einzuziehen und
– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto ge-

zogenen SEPA-Basis-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Angaben (Autorisierungs-
daten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender

Zahlungen,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer C. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung ge-
genüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem auf
den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schriftlich
erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger er-
klärt werden. 
2.2.3 Zurückweisung einzelner Lastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus bestimmten SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers nicht
zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des
Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im Da-
tensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Wei-

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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sung sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber
dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
2.3 Einzug der SEPA-Basis-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Last-

schriftmandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und et-
waige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-
Basis-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungs-
empfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Basis-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die im SEPA-Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kun-
den an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basis-Lastschrift
(siehe Nummer C. 2.2.1 Satz 2 und Satz 4). Für den Zugang dieser Wei-
sung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats verein-
barte Form (siehe Nummer C. 2.2.1 Satz 3). 
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basis-Lastschriften des Zahlungsempfängers wer-
den am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kun-
den belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nummer

C. 2.2.2 zugegangen ist,
– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß

Nummer C. 2.2.3 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichti-
gen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-

datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Basis-Lastschriften
SEPA-Basis-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer C. 2.4.1
Absatz 2 rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö-
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer C. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlö-
sung einer SEPA-Basis-Lastschrift (siehe Nummer C. 2.4.2) wird die Bank
den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
C. 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, so-
weit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine be-
rechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem
Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basis-Lastschrift des Zahlungs-
empfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus-
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zah-

lung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer
SEPA-Basis-Lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank ohne An-
gabe von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages
verlangen.
Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kun-
den bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald
der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine Ge-
nehmigung des Kunden unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert
worden ist.
(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder feh-
lerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
C. 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung

von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und
ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den
Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte. 
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die
Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften
Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das
Konto des Kunden belastet hat.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass der Zahlungsbetrag
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Ablauf der
Ausführungsfrist gemäß Nummer C. 2.4.4 eingegangen ist (Verspätung),
sind die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen. Ist dem
Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank
nach Nummer C. 2.6.3 bei Kunden, die keine Verbraucher sind, nach
Nummer C. 2.6.4.
(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollzie-
hen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.
2.6.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten
Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern
C. 2.6.1 und C. 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei
ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last
fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese be-
tragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat
und
– für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde

Verbraucher ist.
2.6.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine Verbraucher

sind, bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft
ausgeführten autorisierten Zahlungen oder bei nicht autori-
sierten Zahlungen

Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nummer C. 2.6.2 und
Schadensersatzansprüchen in Nummer C. 2.6.3 haben Kunden, die keine
Verbraucher sind, neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach
§ 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB le-
diglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
– Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten

autorisierten Zahlungen oder nicht autorisierten Zahlungen kann der
Kunde, der kein Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hier-
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen
haben.

– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den
Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten
Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen
gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für
Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

2.6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern C. 2.6.2 bis C. 2.6.4 ist aus-
geschlossen, 
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– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zah-
lungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingegangen ist

oder
– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp-

fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die-
se Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern C. 2.6.1 bis C. 2.6.4 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belas-
tungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach
Nummer C. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

D. Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Firmen-Last-
schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden, der kein Verbraucher1 ist, an Zahlungsemp-
fänger mittels SEPA-Firmen-Lastschrift über sein Konto bei der Bank gel-
ten folgende Bedingungen.

1 Allgemein
1.1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweili-
gen Zahlungsbetrages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.
1.2 Entgelte 
Bei Entgelten und deren Änderung sind die Regelungen in Nummer 12
Absätze 1 bis 6 AGB-Banken maßgeblich.
1.3 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu
beachten.
1.4 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-

möglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 SEPA-Firmen-Lastschrift
2.1 Allgemein
2.1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Firmen-Lastschriftverfah-

rens
Das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann nur von Kunden genutzt
werden, die keine Verbraucher sind.
Mit dem SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren kann der Kunde über die
Bank an einen Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge-
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Pay-
ments Area“, SEPA) bewirken. Zu SEPA gehören die in der Anlage ge-
nannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Firmen-Lastschrift muss
– der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-

Firmen-Lastschriftverfahren nutzen,
– der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat erteilen und
– der Kunde die Bank über die Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-

Mandats unterrichten.
Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vor-
legt.
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrages verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN2 und den BIC3

der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungsempfän-
ger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der
SEPA-Firmen-Lastschrift ausschließlich auf der Grundlage der ihr über-
mittelten Kundenkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren be-
teiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand
der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kun-
denkennung angegebenen IBAN und BIC des Zahlungsempfängers aus.
2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Firmen-Lastschriften können die Lastschriftdaten über das
Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzen-
tren in der Europäischen Union, in der Schweiz oder in den USA von dem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers an die Bank weitergelei-
tet werden.
2.2 SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
2.2.1 Erteilung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats (SEPA Busi-

ness-to-Business Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Firmenlastschrift-
Mandat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von
SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist
schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise zu er-
teilen.
In dem SEPA-Firmenlastschrift-Mandat müssen die folgenden Erklärun-
gen des Kunden enthalten sein:
– Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des

Kunden mittels SEPA-Firmen-Lastschrift einzuziehen, und
– Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto ge-

zogenen SEPA-Firmen-Lastschriften einzulösen.
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat muss folgende Angaben (Autorisie-
rungsdaten) enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubiger-Identifikationsnummer,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender

Zahlungen,
– Name des Kunden,
– Bezeichnung der Bank des Kunden und
– seine Kundenkennung (siehe Nummer D. 2.1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2 Bestätigung der Erteilung eines SEPA-Firmenlastschrift-Man-

dats
Der Kunde hat seiner Bank die Autorisierung nach Nummer D. 2.2.1 un-
verzüglich zu bestätigen, indem er der Bank folgende Daten in der ver-
einbarten Art und Weise aus dem vom Zahlungsempfänger erteilten
SEPA-Firmenlastschrift-Mandat übermittelt:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers,
– Mandatsreferenz,
– Kennzeichnung einer einmaligen Zahlung oder wiederkehrender

Zahlungen und
– Datum und Unterschrift auf dem Mandat.
Hierzu kann der Kunde der Bank auch eine Kopie des SEPA-Firmenlast-
schrift-Mandats übermitteln.
Über Änderungen oder die Aufhebung des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats gegenüber dem Zahlungsempfänger hat der Kunde die Bank
unverzüglich, möglichst schriftlich, zu informieren.
2.2.3 Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
Das SEPA-Firmenlastschrift-Mandat kann vom Kunden durch Erklärung
gegenüber seiner Bank widerrufen werden. Der Widerruf wird ab dem
auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ wirksam. Der Widerruf sollte möglichst schrift-
lich erfolgen und zusätzlich auch gegenüber dem Zahlungsempfänger
erklärt werden. Der Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats erfas-
st bereits dem Konto des Kunden belastete SEPA-Firmen-Lastschriften
nicht. Für diese gilt Nummer D. 2.2.4 Absätze 2 und 3.
2.2.4 Zurückweisung einzelner Lastschriften
(1) Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen
aus bestimmten SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
nicht zu bewirken. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum
Ende des Geschäftstages gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor
dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen.
Diese Weisung sollte möglichst schriftlich erfolgen und zusätzlich auch
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.
(2) Am Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift kann
diese nur noch zurückgewiesen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank ge-
lingt, den Lastschriftbetrag endgültig zurückzuerlangen. Für die
Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank
das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1 § 13 BGB: Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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(3) Nach dem Tag der Belastungsbuchung der SEPA-Firmen-Lastschrift
kann der Kunde diese nicht mehr zurückweisen.
2.3 Einzug der SEPA-Firmen-Lastschrift auf Grundlage des SEPA-Fir-

menlastschrift-Mandats durch den Zahlungsempfänger
(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Firmenlastschrift-Mandat verbleibt
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten
und etwaige zusätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von
SEPA-Firmen-Lastschriften. Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom
Zahlungsempfänger angegeben.
(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur
Einziehung der SEPA-Firmen-Lastschrift unter Einschaltung seines Zah-
lungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkör-
pert auch die im SEPA-Firmenlastschrift-Mandat enthaltene Weisung
des Kunden an die Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Firmen-Last-
schrift (siehe Nummer D. 2.2.1 Sätze 2 und 4). Für den Zugang dieser
Weisung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des Mandats ver-
einbarte Form (siehe Nummer D. 2.2.1 Satz 3).
2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift
2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Firmen-Lastschriften des Zahlungsempfängers
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zah-
lungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kun-
den belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesenen Geschäftstag der Bank, erfolgt die
Kontobelastung am nächsten Geschäftstag.
(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht, wenn
– der Bank keine Bestätigung des Kunden gemäß Nummer D. 2.2.2 vor-

liegt,
– der Bank ein Widerruf des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats gemäß

Nummer D. 2.2.3 zugegangen ist,
– der Bank eine Zurückweisung der Lastschrift des Kunden gemäß

Nummer D. 2.2.4 zugegangen ist,
– der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes

Guthaben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit
verfügt; Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

– die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichti-
gen keinem Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist

oder
– die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschrift-

datensatz
+ eine Gläubiger-Identifikationsnummer fehlt oder für die Bank er-

kennbar fehlerhaft ist,
+ eine Mandatsreferenz fehlt,
+ ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
+ kein Fälligkeitstag angegeben ist.

2.4.2 Einlösung von SEPA-Firmen-Lastschriften
SEPA-Firmen-Lastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens gemäß Nummer D. 2.4.1
Absatz 2 rückgängig gemacht wird.
2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängig-

machung der Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlö-
sung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu-
chung (siehe Nummer D. 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlö-
sung einer SEPA-Firmen-Lastschrift (siehe Nummer D. 2.4.2) wird die
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Nummer
D. 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, so-
weit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler,
die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt
haben, berichtigt werden können. Für die Unterrichtung über eine be-
rechtigte Ablehnung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.
2.4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto
des Kunden aufgrund der SEPA-Firmen-Lastschrift des Zahlungsemp-
fängers belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.
(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz ange-
gebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so beginnt die Aus-
führungsfrist am darauffolgenden Geschäftstag. 
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung
auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der verein-
barten Häufigkeit.
2.5 Ausschluss des Erstattungsanspruchs bei einer autorisierten

Zahlung
Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-

Firmen-Lastschrift von der Bank keine Erstattung des seinem Konto be-
lasteten Lastschriftbetrages verlangen. Ansprüche aus § 675x BGB sind
ausgeschlossen.
Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nummer
D. 2.6.2.
2.6 Erstattungs- und Schadensansprüche des Kunden
2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen.
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die
nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.
2.6.2 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgten autorisierten Zahlungen, fehlerhaft ausgeführten
autorisierten Zahlungen oder bei nicht autorisierten Zahlungen kann
der Kunde von der Bank den Ersatz eines hierdurch entstehenden Scha-
dens verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den
Schaden zu tragen haben. Ansprüche aus § 675y BGB sind ausgeschlos-
sen.
(2) Die Haftung der Bank für Schäden ist der Höhe nach auf den Last-
schriftbetrag begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt,
ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung be-
grenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders
übernommen hat.
2.6.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer D. 2.6.2 ist ausgeschlossen, 
– wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der Zah-

lungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers eingegangen ist

oder
– soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsemp-

fänger angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungs-
empfängers ausgeführt wurde. In diesem Fall kann der Kunde von
der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die-
se Wiederbeschaffung berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern D. 2.6.1 und D. 2.6.2 und
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehler-
haft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlun-
gen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten
oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungs-
buchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungs-
buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag
der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer ver-
schuldensabhängigen Haftung der Bank nach Nummer D. 2.6.2 kann der
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er
ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden
können

oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-

führt wurden.

Anlage: Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
1.2 Weitere Staaten
Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Sonstige Staaten und Gebiete
Mayotte, Monaco, Schweiz sowie Saint-Pierre und Miquelon.
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A. Garantierte Zahlungsformen

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen

C. Zusatzanwendungen

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend ausge-
stattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deut-
schen Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deut-
schen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekenn-
zeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an auto-
matisierten Kassen im Rahmen des deutschen electronic cash-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem GeldKar-
te-Logo gekennzeichnet sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldauto-
maten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet
und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden
Debitkartensystemen:

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines
fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend aus-
gestattet ist. 

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an auto-
matisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die
Karte entsprechend ausgestattet ist. In einigen Ländern kann je nach
System anstelle der PIN die Unterschrift gefordert werden. 

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunk-
nutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautoma-
ten eines fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber die-
se Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System
teilnimmt. 

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt un-
ter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten Kassen

des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals).

b) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne dass mit
der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speicher-
medium für Zusatzanwendungen
– der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertra-

ges (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
– eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe

des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages
(unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln

1 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls
für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat.
Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person aus-
gestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn
der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verant-
wortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die
Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der
Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kas-
sen sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine
Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet
sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rück-
gabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie weiter-
hin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge
verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte gespeicherten
Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

2 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen
des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Kon-
to eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber die-
se Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank
berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der
Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf
dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

3 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und
Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorheri-
ge Benachrichtigung des Kunden wirksam. 

4 Rückgabe der VR-BankCard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Kar-
te ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültig-
keit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen.
Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündi-
gung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Kar-
teninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Ein zum
Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag
wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat,
unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung
einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Ver-
tragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

5 Sperre und Einziehung der VR-BankCard 
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an
Geldautomaten) veranlassen, 
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu

kündigen, 
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der

Karte dies rechtfertigen oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen

Verwendung der Karte besteht.
Die Bank wird den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgebli-
chen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der
Sperre über die Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren
oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die
Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kar-
teninhaber unverzüglich.
(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet.
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Genera-
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine
Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzan-
wendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die
Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einzie-
hung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dungen kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut her-
ausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte
eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist be-
rechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Kar-
teninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte
aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerier-
ten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung
geltenden Regeln.

6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

6.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die
Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschrei-
ben.

6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der VR-BankCard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern,
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt wer-
den, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich einge-
setzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte
ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen.

Sonderbedingungen für die VR-BankCard
Fassung: Dezember 2009
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6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise zu-
sammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN
kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten
des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenenfalls zulasten
zusätzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat, Ver-
fügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nut-
zung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kon-
toführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die
Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zen-
tralen Sperrannahmedienst abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre
nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und
die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst
sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gege-
benenfalls den Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Kar-
teninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geld-
automaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf
die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. Der
Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der
Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Ver-
wendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder
PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Genera-
tor oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine
Sperrung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz-
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner
Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zu-
satzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet
sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. 
(5) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu
unterrichten.

7 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zu-
sätzlich eine PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung
kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen.

8 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
– sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat, 
– der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die fi-

nanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte
eingesetzt wird, unterrichtet.

9 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach
Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis-
und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

10 Entgelte 
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B.
das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen.
(3) Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten,
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kün-
digen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinha-
bern, die nicht Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in
Nr. 12 Abs. 1 bis 6 AGB-Banken.

11 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvor-
gang 

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Ver-
braucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Un-
terrichtung gesondert vereinbart werden. Über die mit der GeldKarte
getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger un-
terrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte
getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mithilfe eines Chip-
kartenlesers nachvollziehen.

12 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der 
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen
– Aufladung der GeldKarte 
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kon-

tos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den
Betrag unverzüglich und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem
Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf
den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung
befunden hätte. 

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung ei-
ner autorisierten Kartenverfügung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer au-
torisierten Kartenverfügung z. B. in Form der 
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen
– Aufladung der GeldKarte
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kon-

tos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Karten-
verfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es
sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befun-
den hätte.
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der
autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto
belastet wurden. 
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die Kartenverfügung
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf
der Ausführungsfrist in Nummer A. II. 9 eingeht (Verspätung), sind die
Ansprüche des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlos-
sen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haf-
tet die Bank nach Nummer A. II. 12.3. 
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft aus-
geführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer
nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht
bereits von Nummer A. II. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen.
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn,
dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt,
die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoin-
haber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in
einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschafts-
raumes (EWR) (Drittstaat) oder in der Währung eines Staates außerhalb
des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung
der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvor-
gangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Ver-
halten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem
Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der

Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 12.1 bis 12.3 sind
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ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens
13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darü-
ber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolg-
te oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monati-
gen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der
Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsan-
sprüche nach Nummer A. II. 12.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ab-
lauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen,
wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen,

auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz An-
wendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden
werden können oder

– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeige-
führt wurden.

13 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfü-
gungen

13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm ge-
stohlen oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch zu
nicht autorisierten Kartenverfügungen z. B. in Form der 
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen
– Aufladung der GeldKarte
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kon-

tos
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperr-
anzeige verursacht werden in Höhe von maximal 150 Euro.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Kartenverfü-
gungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkom-
men der Karte oder PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hier-
durch entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 150 Euro,
wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur sicheren Aufbewahrung von
Karte oder PIN fahrlässig verletzt hat. 
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher,
trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfü-
gungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 und 2 auch über einen
Betrag von maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm
nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat.
Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden
im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitverschuldens. 
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in
Höhe von maximal 150 Euro gemäß vorstehender Absätze (1) und (2) und
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfügungen
bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Karteninha-
ber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 6 obliegenden Sorgfalts- und
Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat. 
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1
bis 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abge-
ben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der
Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten
ist.
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedin-
gungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer
Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen
Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers
kann insbesondere dann vorliegen, wenn
– er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der

Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht un-
verzüglich mitgeteilt hat,

– die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen
mit der Karte verwahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Kar-
teninhaber mitgeteilt wurde),

– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der
Missbrauch dadurch verursacht wurde.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Ver-
fügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den
für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust
oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine son-
stige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde,
übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und

Dienstleistungsunternehmen
– Aufladung der GeldKarte
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kon-

tos

entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entste-
henden Schäden. 

13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespei-
cherten Betrag

Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kas-
sen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der miss-
bräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisierten Nut-
zung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet
die Bank den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, denn jeder,
der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte gespeicherten Be-
trag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der VR-BankCard 
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufla-
dung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für
die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der
Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob
der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen
bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrah-
men der Karte überschritten würde, werden unabhängig vom aktuellen
Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit
abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen der Karte
nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto
eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit
der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der
Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein
Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabset-
zung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN ein-
gegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die per-
sönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde.
Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst
mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die un-
ter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt
wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Bean-
standungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Un-
ternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt
worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend
zu machen.

2 GeldKarte

2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte einge-
setzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Han-
dels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-
Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner
Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1)
zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag
von maximal 200 Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine
persönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine
GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer an-
deren Karte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit dieser Karte
abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Kar-
teninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur
bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Die Entladung von
Teilbeträgen ist nicht möglich. Bei einer Funktionsunfähigkeit der Geld-
Karte erstattet die kartenausgebende Bank dem Karteninhaber den
nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um
seine GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die
persönliche Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Aufla-
demöglichkeit besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall
mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung
setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Kon-
to, das auf der Karte angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem
Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Be-
trag um den verfügten Betrag. 

3 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN)
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kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunk-
anbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht wer-
den, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräum-
ten Verfügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) zulasten des auf
der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der
vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende
Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mo-
bilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teil-
nimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karten-
inhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen
des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnum-
mer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten Aufladebe-
trag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die
Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mo-
bilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninha-
ber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines
Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlen-
der Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein ablehnender
Hinweis angezeigt.

3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn
die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, mög-
lichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobil-
funk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgege-
benen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht
beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhält-
nis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt,
sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet
ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals

1.1 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der per-
sönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Über-
weisungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro Tag
eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer
Verfügungsrahmen vereinbart worden ist. 

1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr. 

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. II. 6.2 bis 6.4. 

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter
A. II. 13. Abweichend von A. II. 13.1 Absatz 6 ist die Haftung des Konto-
inhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag, und sofern ein anderer Verfü-
gungsrahmen gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.

2 SB-Sparverkehr

2.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und
der persönlichen Geheimzahl an Geldautomaten über Sparkonten, die
durch besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für die-
se Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparver-
kehr). Die Freigabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des
Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen kön-
nen, richtet sich nach den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber
hierfür getroffenen Vereinbarungen.
Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldau-
tomaten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten
vereinbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils für einen be-
stimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit de-
nen der Verfügungsrahmen überschritten würde, werden abgewiesen.
Der Verfügungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die
versprochene Leistung beschränkt. 

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mit-
wirkungspflichten in Abschnitt A. II. 6.2 bis 6.4. 

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers 
Es gelten die Regelungen unter A. II. 12.

2.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen rich-
tet sich nach den Regelungen unter A. II. 13. Abweichend von A. II. 13.1
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparver-
kehr geltenden Verfügungsrahmen (B. 2.1) beschränkt.

2.6 Geltung der „Sonderbedingungen für die VR-SparCard“
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die VR-SparCard“ in dem
Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C. Zusatzanwendungen

1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der VR-BankCard
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindli-
chen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwen-
dung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speicherme-
dium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form
eines elektronischen Fahrscheins) zu benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maß-
gabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Spei-
cherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möch-
te. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache
zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute
nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Da-
ten keine Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich
die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber er-
möglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu
speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmens-
generierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt,
richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwi-
schen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich ge-
genüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwen-
dung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet
derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der
Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung
nicht dem Unternehmen aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der
Bank geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen
PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht
eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerier-
te Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninha-
ber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung
mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusi-
chern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der
kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwen-
dungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzan-
wendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwen-
dungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich
nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde
an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.

551 490 12.09



Sonderbedingungen für das Online-Banking
Fassung: Oktober 2009

283 340 7.09

1 Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels Online-
Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abwickeln. Zudem
kann er Informationen der Bank mittels Online-Banking abrufen.
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden im Folgenden
einheitlich als „Teilnehmer“ bezeichnet. Konto und Depot werden im
Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet.
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der Bank gesondert
vereinbarten Verfügungslimite. Eine Änderung dieser Limite kann der
Teilnehmer mit seiner Bank gesondert vereinbaren.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
Der Teilnehmer benötigt für die Abwicklung von Bankgeschäften
mittels Online-Banking die mit der Bank vereinbarten Personalisierten
Sicherheitsmerkmale und Authentifizierungsinstrumente, um sich ge-
genüber der Bank als berechtigter Teilnehmer auszuweisen (vgl. Num-
mer 3) und Aufträge zu autorisieren (vgl. Nummer 4).
2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale sind:
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN),
– einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN), 
– der Nutzungscode für die elektronische Signatur.
2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die TAN bzw. die elektronische Signatur können dem Teilnehmer auf
folgenden Authentifizierungsinstrumenten zur Verfügung gestellt wer-
den:
– auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN,
– mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer Chipkarte oder

eines anderen elektronischen Geräts zur Erzeugung von TAN ist,
– mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) zum Empfang

von TAN per SMS (mobileTAN),
– auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion oder
– auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf dem sich Sig-

naturschlüssel befinden.
Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich ein geeignetes
Kartenlesegerät.

3 Zugang zum Online-Banking
Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
– der Teilnehmer die Kontonummer oder seine individuelle Kunden-

kennung und seine PIN oder elektronische Signatur übermittelt hat,
– die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsberechtigung

des Teilnehmers ergeben hat und
– keine Sperre des Zugangs (vgl. Nummern 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking kann der Teilneh-
mer Informationen abrufen oder Aufträge erteilen.

4 Online-Banking-Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Teilnehmer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Überweisungen) zu
deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten Personalisierten Sicherheits-
merkmal (TAN oder elektronische Signatur) autorisieren und der Bank
mittels Online-Banking übermitteln. Die Bank bestätigt mittels Online-
Banking den Eingang des Auftrags.
4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags richtet sich nach den
für die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen
kann nur außerhalb des Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank
sieht eine Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5 Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank 
(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt an den für die
Abwicklung der jeweiligen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der
Online-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
bekannt gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungsgemä-
ßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem auf der Online-Banking-
Seite der Bank angegebenen oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“
bestimmten Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt des
Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag als am darauffolgenden
Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungs-
bedingungen vorliegen:
– Der Teilnehmer hat sich mit dem Personalisierten Sicherheitsmerkmal

autorisiert.

– Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart
(z. B. Wertpapierorder) liegt vor.

– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
– Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungslimit ist nicht

überschritten.
– Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die jeweilige Auf-

tragsart maßgeblichen Sonderbedingungen (z. B. ausreichende Kon-
todeckung gemäß den Sonderbedingungen für den Überweisungs-
verkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die
Online-Banking-Aufträge nach Maßgabe der Bestimmungen der für die
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingun-
gen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapier-
geschäft) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor,
wird die Bank den Online-Banking-Auftrag nicht ausführen und dem
Teilnehmer eine Information über die Nichtausführung und – soweit
möglich – über deren Gründe und die Möglichkeiten, mit denen Fehler,
die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können, mittels
Online-Banking zur Verfügung stellen.

6 Information des Kontoinhabers über Online-Banking-Verfügun-
gen

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich
über die mittels Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg.

7 Sorgfaltspflichten des Teilnehmers
7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die technische Verbindung zum Online-
Banking nur über die von der Bank gesondert mitgeteilten Online-
Banking-Zugangskanäle (z. B. Internetadresse) herzustellen.
7.2 Geheimhaltung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale und

sichere Aufbewahrung der Authentifizierungsinstrumente
(1) Der Teilnehmer hat
– seine Personalisierten Sicherheitsmerkmale (vgl. Nummer 2.1) ge-

heim zu halten und nur im Rahmen einer Auftragserteilung über die
von der Bank gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle
an diese zu übermitteln sowie

– sein Authentifizierungsinstrument (vgl. Nummer 2.2) vor dem Zugriff
anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authentifizierungsinstru-
ments ist, kann in Verbindung mit dem dazugehörigen Personalisierten
Sicherheitsmerkmal das Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nut-
zen.
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des Personalisierten Sicher-
heitsmerkmals sowie des Authentifizierungsinstruments zu beachten:
– Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elektronisch ge-

speichert werden (z. B. im Kundensystem).
– Bei Eingabe des Personalisierten Sicherheitsmerkmals ist sicherzustel-

len, dass andere Personen dieses nicht ausspähen können.
– Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb der ge-

sondert vereinbarten Internetseiten eingegeben werden (z. B. nicht
auf Online-Händlerseiten).

– Das Personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht außerhalb des
Online-Banking-Verfahrens weitergegeben werden, also beispiels-
weise nicht per E-Mail.

– Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische Signatur dürfen
nicht zusammen mit dem Authentifizierungsinstrument verwahrt
werden.

– Der Teilnehmer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, der
Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung einer neuen TAN-
Liste nicht mehr als eine TAN verwenden.

– Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem die TAN emp-
fangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht für das Online-Banking
genutzt werden.

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise der Bank zum Online-
Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten
Hard- und Software (Kundensystem), beachten.
7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten

Daten
Soweit die Bank dem Teilnehmer Daten aus seinem Online-Banking-
Auftrag (z. B. Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpa-
pierkennnummer) im Kundensystem oder über ein anderes Gerät des
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Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon, Chipkartenlesegerät mit Display) zur
Bestätigung anzeigt, ist der Teilnehmer verpflichtet, vor der Bestätigung
die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für die Trans-
aktion vorgesehenen Daten zu prüfen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer den Verlust oder den Diebstahl des Authenti-
fizierungsinstruments, die missbräuchliche Verwendung oder die sons-
tige nicht autorisierte Nutzung seines Authentifizierungsinstruments
oder seines Persönlichen Sicherheitsmerkmals fest, muss der Teilnehmer
die Bank hierüber unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilneh-
mer kann der Bank eine Sperranzeige jederzeit auch über eine geson-
dert mitgeteilte Telefonnummer aufgeben.
(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei
der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht, dass eine andere Person unbe-
rechtigt
– den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument oder die Kennt-

nis seines Personalisierten Sicherheitsmerkmals erlangt hat oder
– das Authentifizierungsinstrument oder das Personalisierte Sicher-

heitsmerkmal verwendet,
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.
8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft ausge-

führte Aufträge
Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu
unterrichten.

9 Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall
der Sperranzeige nach Nummer 8.1,
– den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
– sein Authentifizierungsinstrument.
9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer
sperren, wenn
– sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund

zu kündigen,
– sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authen-

tifizierungsinstruments oder des Personalisierten Sicherheitsmerk-
mals dies rechtfertigen oder

– der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen
Verwendung des Authentifizierungsinstruments besteht.

(2) Die Bank wird den Konto-/Depotinhaber unter Angabe der hierfür
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich
nach der Sperre unterrichten.
9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das Personalisierte Sicherheits-
merkmal bzw. das Authentifizierungsinstrument austauschen, wenn die
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber unterrichtet
sie den Konto-/Depotinhaber.
9.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Authentifizierungs-

instruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn der
Nutzungscode für die elektronische Signatur dreimal in Folge falsch ein-
gegeben wird.
(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen Nutzungscodes
erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch einge-
geben wird.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Authentifizierungsinstru-
mente können dann nicht mehr für das Online-Banking genutzt wer-
den. Der Teilnehmer kann sich mit der Bank in Verbindung setzen, um
die Nutzungsmöglichkeiten des Online-Banking wiederherzustellen.

10 Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-

Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten
Online-Banking-Verfügung

Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten Online-Banking-
Verfügung und einer nicht oder fehlerhaft ausgeführten Online-
Banking-Verfügung richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart
vereinbarten Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den Überwei-
sungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).
10.2 Haftung des Kontoinhabers bei missbräuchlicher Nutzung sei-

nes Authentifizierungsinstruments
10.2.1 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Zahlungs-

vorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
auf der Nutzung eines verlorengegangenen, gestohlenen oder sonst
abhandengekommenen Authentifizierungsinstruments, haftet der
Kontoinhaber für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu

einem Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob dem
Teilnehmer an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigem Abhandenkom-
men des Authentifizierungsinstruments ein Verschulden trifft.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen aufgrund einer missbräuchlichen Verwendung eines Au-
thentifizierungsinstruments, ohne dass dieses verlorengegangen, ge-
stohlen oder sonst abhandengekommen ist, haftet der Kontoinhaber
für den der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag
von 150 Euro, wenn der Teilnehmer seine Pflicht zur sicheren Aufbe-
wahrung der Personalisierten Sicherheitsmerkmale schuldhaft verletzt
hat.
(3) Ist der Kontoinhaber kein Verbraucher, haftet er für Schäden auf-
grund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungs-
grenze von 150 Euro nach Absatz 1 und 2 hinaus, wenn der Teilnehmer
fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten
nach diesen Bedingungen gehandelt hat.
(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den
Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige
nach Nummer 8.1 nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die
Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte
und der Schaden dadurch eingetreten ist.
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungs-
vorgängen und hat der Teilnehmer seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrüge-
rischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch ent-
standenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teil-
nehmers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungsinstruments oder

die missbräuchliche Nutzung des Authentifizierungsinstruments
oder des Personalisierten Sicherheitsmerkmals der Bank nicht unver-
züglich anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl.
Nummer 8.1 Absatz 1),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensystem gespei-
chert hat (vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 1. Spiegelstrich),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen Person mitge-
teilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde (vgl. Nummer 7.2
Absatz 1, 2. Spiegelstrich),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar außerhalb der
gesondert vereinbarten Internetseiten eingegeben hat (vgl. Nummer
7.2 Absatz 2, 3. Spiegelstrich),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des Online-
Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, weitergegeben hat
(vgl. Nummer 7.2 Absatz 2, 4. Spiegelstrich),

– das Personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Authentifizierungs-
instrument vermerkt oder zusammen mit diesem verwahrt hat (vgl.
Nummer 7.2 Absatz 2, 5. Spiegelstrich),

– mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags verwendet (vgl.
Nummer 7.2 Absatz 2, 6. Spiegelstrich),

– beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN empfangen
werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das Online-Banking nutzt (vgl.
Nummer 7.2 Absatz 2, 7. Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf
den vereinbarten Verfügungsrahmen.

10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertransaktionen vor
der Sperranzeige

Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor der Sperran-
zeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder gestohlenen
Authentifizierungsinstruments oder auf der sonstigen missbräuchlichen
Nutzung des Personalisierten Sicherheitsmerkmals oder des Authenti-
fizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein Schaden entstan-
den, haften der Kontoinhaber und die Bank nach den gesetzlichen
Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige des Teilnehmers erhalten hat, über-
nimmt sie alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfü-
gungen entstehenden Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer in
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorherseh-
baren Ereignis beruhen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses
Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwen-
dung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden
können.

11 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-
möglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Teil-
nehmer an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis” näher bezeichneten
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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1 Allgemeine Informationen zur Bank 

Name und Anschrift der Bank1)

BBBank eG

Herrenstraße 2–10

76133 Karlsruhe

Telefon 07 21/141-0

Telefax 07 21/141-497

Internet www.bbbank.de

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen, z. B. Überweisungen per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten

Kommunikationswege wie z. B. das Online- oder das Telefon-Banking zu nutzen.

Zuständige Aufsichtsbehörde1)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

Eintragung im Handels (Genossenschafts)register1)

Amtsgericht Mannheim GnR 100 003

Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch.

Geschäftstage der Bank

Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die

Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die Bank unterhält den für die Ausführung

von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von: 

– Sonnabenden

– Heiligabend (24. Dezember)

– Silvester (31. Dezember)

– Werktagen, an denen die Bank wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Betriebsversammlung, Karneval) geschlossen hat und 

diese Tage im Außenbereich der Geschäftsstelle rechtzeitig vorher bekannt gemacht wurden).

1) Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug.
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2 Privatkonto

2.1 Kontoführung

2.2 Kontoauszug1)

Durch Kontoauszugdrucker 0,– Euro

Elektronischer Kontoauszug 0,– Euro

Bereitstellung eines Tages-/Wochen-/Monatsauszugs (Postversand), Porto 0,55 Euro

Zusendung der am Kontoauszugdrucker nach 90 Tagen bzw. 200 Umsätzen nicht abgerufenen Kontoauszüge2) 0,– Euro

Zusendung des nicht abgerufenen elektronischen Kontoauszuges nach 90 Tagen2) 0,– Euro

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden3)

• Maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich) 7,50 Euro

• Manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt maschinelle Erstellung nicht mehr möglich ist) 7,50 Euro

3 Erbringung von Zahlungsdiensten

3.1 Lastschriftverkehr

3.1.1 Einzugsermächtigungslastschrift

Lastschrifteinlösung 0,– Euro

3.1.2 Abbuchungsauftragslastschrift

3.1.2.1 Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag ab dem 01.01.2012 innerhalb von max. einem Geschäftstag,

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 1.

BBBank-
Klassik-
konto

BBBank-
Bezüge-
konto 
Klassik

BBBank-
Direktkonto
(Online-
Banking,
Internet-
Banking,
Telefon-
Banking)

BBBank-
Bezüge-
konto
Direkt 
(Online-
Banking,
Internet-
Banking, 
Telefon-
Banking)

BBBank-
Startkonto

BBBank-
Bezügekonto 
Start

BBBank-
Sonder-
konto

Konto-

führung 

pro Quartal

0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 4,– Euro

Buchungs-

posten-

gebühr

0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,– Euro 0,20 Euro

Bemer-

kungen

Ein Freiauszug pro

Monat

Ein Freiauszug pro

Monat

Bis zur Vollendung

des 27. Lebensjah-

res. Mit Eintritt des

28. Lebensjahres

erfolgt die Umstel-

lung auf das

BBBank-Klassik-

konto bzw.

BBBank-Direkt-

konto.

Bis zur Vollendung

des 27. Lebensjah-

res. Mit Eintritt des

28. Lebensjahres

erfolgt die Umstel-

lung auf das

BBBank-Bezüge-

konto Klassik bzw.

BBBank-Bezüge-

konto Direkt.

1) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
2) 0,55 Euro Porto
3) Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
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3.1.2.2 Entgelte

Lastschrifteinlösung 0,– Euro

Vormerkung von Abbuchungsaufträgen 0,– Euro

Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung 0,– Euro

3.1.3 SEPA-Basis-Lastschrift

3.1.3.1 Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag ab dem 01.01.2012 innerhalb von max. einem Geschäftstag,

beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 1. 

Die SEPA-Basis-Lastschrift kann nur elektronisch nach Abschluss eines gültigen Mandats ausgeführt werden.

Die SEPA-Firmen-Lastschrift (B2B) bieten wir nicht an.

3.1.3.2 Entgelte

Lastschrifteinlösung 0,– Euro

Unterrichtung über die berechtigte Ablehnung der Einlösung 0,– Euro

3.2 Barauszahlung mit der BankCard und Kreditkarte

Barauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten

mit unserer BankCard V PAY 0,– Euro 0,– Euro

mit unserer BankCard Maestro 0,– Euro 0,– Euro

mit unserer MasterCard® entfällt 2 % vom Umsatz mind. 5,– Euro

mit unserer VISA Card entfällt 2 % vom Umsatz mind. 5,– Euro

Barauszahlung an eigene Kunden bei anderen 
Kreditinstituten (KI) mit der BankCard Maestro1) + V PAY2)

bei teilnehmenden Banken am BankCard ServiceNetz entfällt 0,– Euro3)

innerhalb des „CashPool-Partnerverbunds“ entfällt 0,– Euro

bei inländischen KI4) in Euro entfällt 0,– Euro

bei Kreditinstituten in der EU5) und den EWR-Staaten6)7)

in Euro

entfällt 1 % vom Umsatz mind. 3,50 Euro

bei KI in der EU und den EWR-Staaten in Fremdwährung entfällt 1 % vom Umsatz mind. 3,50 Euro

bei KI außerhalb EU und den EWR-Staaten entfällt 1 % vom Umsatz mind. 3,50 Euro

mit Kreditkarte (MasterCard®/VISA Card)

im Inland und Ausland 3 % vom Umsatz mind. 5,– Euro 2 % vom Umsatz mind. 5,– Euro

(zzgl. 1 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz8) bei Zahlung in

Fremdwährung und/oder in einem Land außerhalb der EU und der

EWR-Staaten)

1) Weltweit
2) In Deutschland und Europa: Andorra (AD), Belgien BE), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Gibraltar (GI), Griechenland (GR), Irland (IE),

Island (IS), Israel (IL), Italien (IT), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Monaco (MC), Niederlande (NL), Norwegen (NO), Österreich (AT), Polen (PL), 

Portugal (PT), Rumänien (RO), San Marino (SM), Schweden (SE), Schweiz (CH), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Spanien (ES), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ungarn (HU), Vatikanstadt (VA), 

Vereinigtes Königreich (GB), Vereinigtes Königreich von Zypern (CY).
3) Zwei Verfügungen pro Karte/Monat sind frei. Ab der dritten Verfügung pro Karte/Monat belasten wir aus den uns berechneten Entgelten (i. d. R. 2,05 Euro) 1,02 Euro pro Verfügung weiter.

Beim BBBank-Bezügekonto Start und beim BBBank-Startkonto sind fünf Verfügungen pro Karte/Monat frei. Ab der sechsten Verfügung pro Karte/Monat belasten wir aus den uns berechne-

ten Entgelten (i. d. R. 2,05 Euro) 1,02 Euro pro Verfügung weiter.
4) Seit dem 15.01.2011 berechnet bei Verfügungen an fremden deutschen Geldautomaten der Automatenbetreiber ein direktes Kundenentgelt; dieses wird unmittelbar am Geldautomaten

angezeigt. Eine Berechnung weiterer Entgelte durch unser Institut erfolgt in diesem Fall nicht.
5) Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern).
6) EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen).
7) und zusätzlich in der Schweiz und in Monaco
8) Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 3.5 dieses Verzeichnisses.
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3.3 Kartengestützter Zahlungsverkehr

3.3.1 Debit-Karten

3.3.1.1 BankCard

– BankCard Maestro1) + V PAY2) pro Jahr 0,– Euro

für BBBank-Bezügekonto Klassik, BBBank-Bezügekonto Direkt, BBBank-Bezügekonto Start, 

BBBank-Klassikkonto, BBBank-Direktkonto, BBBank-Startkonto 

– BankCard Maestro1) + V PAY2)

für private Sonderkonten pro Jahr 3,50 Euro

– Ersatzkarte3) 10,– Euro

– Ersatzkarte bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden 10,– Euro

– Gebühr für Kartenversand an abweichende Anschrift 10,– Euro

– Bezahlung von Waren und Dienstleistungen 

Inland 0,– Euro

Ausland: Euro-Zahlung in der EU4) und den EWR-Staaten5) 0,– Euro

– Auslandseinsatz6)

• beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 1 % vom Umsatz mind. 0,77 Euro

• bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU4) und der EWR-Staaten5) max. 3,83 Euro

3.3.2 GeldKarte

– Aufladen unserer GeldKarten

• an unseren Ladeterminals 0,– Euro

• an Ladeterminals von teilnehmenden Banken am BankCard ServiceNetz7) 0,– Euro

• an Ladeterminals anderer KI8) max. 1,– Euro

– Aufladen von GeldKarten anderer Kreditinstitute

Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die kartenausgebende Stelle einen Preis verlangt, kann der Kunde dort erfragen.

Zur Orientierung:

Wir belasten für das Aufladen der GeldKarte

– Kreditinstituten, die Teilnehmer am BankCard ServiceNetz sind mind. 0,51 Euro

– anderen Kreditinstituten mind. 1,– Euro

3.3.3 Kreditkarten

– Ersatzkarte3) 10,– Euro

• bei Designwechsel per sofort auf Wunsch des Kunden 10,– Euro

– Nacherstellung der PIN 5,– Euro

– zzgl. Versandkosten:

• bei Versendung im Inland 0,– Euro

• bei Versendung in Europa 0,– Euro

• bei Versendung weltweit 0,– Euro

• bei Versendung per Kurier (Inland) 30,– Euro

• bei Versendung per Kurier (Ausland) 100,– Euro

• bei Versand an abweichende Anschrift 10,– Euro

1) Weltweit
2) In Deutschland und Europa: Andorra (AD), Belgien BE), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Gibraltar (GI), Griechenland (GR), Irland (IE),

Island (IS), Israel (IL), Italien (IT), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Malta (MT), Monaco (MC), Niederlande (NL), Norwegen (NO), Österreich (AT), Polen (PL), 

Portugal (PT), Rumänien (RO), San Marino (SM), Schweden (SE), Schweiz (CH), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Spanien (ES), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ungarn (HU), Vatikanstadt (VA), 

Vereinigtes Königreich (GB), Vereinigtes Königreich von Zypern (CY).
3) Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.
4) Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich,

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern).
5) EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen).
6) Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 3.5 dieses Verzeichnisses.
7) Die von diesen Banken berechneten Entgelte in Höhe von 0,51 Euro werden von uns übernommen.
8) Die Gebühr richtet sich nach der Gebührenpolitik der jeweiligen Bank.
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– Bezahlung von Waren und Dienstleistungen

• Inland 0,– Euro

• Ausland: Euro-Zahlungen in der EU1) und den EWR-Staaten2) 0,– Euro

– Auslandseinsatz3) bei Zahlung in Fremdwährung und/oder bei Zahlung in einem

Land außerhalb der EU1) und der EWR-Staaten2) 1 % vom Umsatz

– Sonstige Serviceleistungen

• Bereitstellung Notfall Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden3) 0,– Euro

• Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden4) 7,50 Euro

• Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden4) 7,50 Euro

• Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden4) 7,50 Euro 

3.3.3.1 Kartendoppel Classic (MasterCard® und VISA Card zusammen)

– pro Jahr 30,– Euro

– Zusatzkartendoppel pro Jahr 15,– Euro

3.3.3.2 Kartendoppel Gold (MasterCard® und VISA Card zusammen)

– pro Jahr 50,– Euro

– Zusatzkartendoppel pro Jahr 25,– Euro

3.3.4 Kartensperre

– Kartensperre MasterCard® auf Veranlassung des Kunden 0,– Euro

– Kartensperre VISA Card auf Veranlassung des Kunden 0,– Euro

3.3.5 Authentifizierungsinstrumente Direkt-Banking

– VR-NetKey (für browserbasiertes Direkt-Banking und HBCI/FinTS mit PIN/TAN) 0,– Euro

– Postversand Persönliche Identifikationsnummer (PIN) 0,– Euro

– PIN-Nachbestellung 2,50 Euro

– Mobile TAN – Gebühr pro SMS (5 kostenfreie SMS-Benachrichtigungen pro Monat und Person) 0,09 Euro 

– Sm@rt-TAN-Generator 10,90 Euro

– VR-NetWorldCard (personalisierte Chipkarte für HBCI/FinTS) pro Laufzeit 15,– Euro 

– HBCI-Chipkartenlesegerät 40,– Euro

3.3.6 Ausführungsfrist

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers

spätestens wie folgt eingeht:

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 1.

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes (EWR)5)

Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raumes (EWR) in einer anderen EWR-Währung als Euro

Max. 4 Geschäftstage

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raumes (EWR) unabhängig von der Währung

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

1) Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-

reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern).
2) EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen).
3) Zuzüglich Kosten der jeweiligen Kartenorganisation, soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
4) Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.
5) u   nd zusätzlich in der Schweiz und in Monaco
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3.4 Überweisungsverkehr

3.4.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums1) 4) (EWR) in
Euro oder in anderen EWR-Währungen2)

3.4.1.1 Überweisungsauftrag

3.4.1.1.1 Annahmefrist(en) für Überweisungen

Geht eine Überweisung an Geschäftstagen der Bank in papierhafter Form später als 1 Stunde vor Ende der Öffnungszeit bei

einer BBBank-Filiale ein, so gilt die Überweisung im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist am darauf folgenden

Geschäftstag als zugegangen. Die Öffnungszeiten der jeweiligen BBBank-Filiale sind durch Aushang im Außenbereich der Filiale

bekannt gemacht.

Bei Filialen, die an bestimmten Geschäftstagen kürzere Schalteröffnungszeiten haben, sind die kürzeren Annahmefristen zu

beachten. Auch hier gilt: Geht die Überweisung an Geschäftstagen der Bank in papierhafter Form später als 1 Stunde vor Ende

der Öffnungszeit bei der Filiale ein, gilt die Überweisung im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist am darauffolgenden

Geschäftstag als zugegangen.

Für Kundenbriefkästen an Drittstandorten sowie an SB-Standorten veranlasst die Bank eine arbeitstägliche Leerung (Montag 

bis Freitag). Für eingeworfene Bankpost (u. a. Überweisungen) gilt der dem Einwurftag folgende Geschäftstag als Zugangszeit-

punkt bei der Bank. 

Der Zugang belegloser Überweisungen im Direkt-Banking erfolgt durch Eingang auf dem Server des Rechenzentrums der Bank.

Erfolgt der Eingang nach 16.30 Uhr eines jeden Geschäftstages, so gilt die Überweisung im Hinblick auf die Ausführungsfristen

als am nächsten Geschäftstag zugegangen.

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 1.

3.4.1.1.2 Ausführungsfristen

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 

spätestens wie folgt eingeht:

Überweisungen in Euro

Überweisungen in anderen EWR-Währungen

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 1. 

Die Ausführungsfristen sind je nach Produkt verschieden, z. B. beleghafte Überweisung, beleglose Direkt-Überweisung etc.

Belegloser Überweisungsauftrag3) Ab dem 01.01.2012 max. 1 Geschäftstag

Beleghafter Überweisungsauftrag Ab dem 01.01.2012 max. 2 Geschäftstage

Belegloser Überweisungsauftrag3) Max. 4 Geschäftstage

Beleghafter Überweisungsauftrag Max. 4 Geschäftstage

1) Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Italien, Irland, Griechenland, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 

Nordirland sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Norwegen und Island.
2) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty,

Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
3) Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking, Home-Banking, Datenträgeraustausch (DTA) oder Datenfernübertragung (DFÜ).
4) und zusätzlich in der Schweiz und in Monaco
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Überweisungsart Überweisungsmodalitäten

Je Überweisung vom Girokonto Je Überwei-

sung per

Zahlschein

Als Eilüber-

weisung

zusätzlich

Als telegrafi-

sche Überwei-

sung zusätz-

lich

Beleghafte

Überweisung

Elektronisch

übermittelte

Überweisung1)

Per Dauer-

auftrag

Bei formloser

Erteilung2)

Inlandsüberweisung

mit Kontonummer/

Bankleitzahl in Euro

innerhalb der Bank

0,– Euro 0,– Euro

bei Datenträ-

geraustausch:

0,15 Euro je

Buchung,

mind. 8,–

Euro je 

Datenträger

0,– Euro Wird nicht

angeboten

5,– Euro 10,– Euro Wird nicht

angeboten

Inlandsüberweisung

mit Kontonummer/

Bankleitzahl in Euro

an einen anderen

Zahlungsdienst-

leister

0,– Euro 0,– Euro bei

Datenträger-

austausch:

0,15 Euro je

Buchung,

mind. 8,–

Euro je 

Datenträger

0,– Euro Wird nicht

angeboten

5,– Euro 10,– Euro Wird nicht

angeboten

Inlandsüberweisung

mit Kontonummer/

Bankleitzahl, die 

auf eine andere

Währung eines

EWR-Mitglied-

staates lautet

1,50 ‰ mind.

12,50 Euro3)

max. 250,–

Euro, zzgl.

Courtage

0,25 ‰ mind.

1,– Euro max.

250,– Euro,

zzgl. Fremd-

kostenpau-

schale 25,–

Euro für USD

bzw. 17,50

Euro für alle

anderen

Währungen

1,50 ‰ mind.

12,50 Euro3)

max. 250,–

Euro, zzgl.

Courtage

0,25 ‰ mind.

1,– Euro max.

250,– Euro,

zzgl. Fremd-

kostenpau-

schale 25,–

Euro für USD

bzw. 17,50

Euro für alle

anderen 

Währungen

1,50 ‰ mind.

12,50 Euro3)

max. 250,–

Euro, zzgl.

Courtage

0,25 ‰ mind.

1,– Euro max.

250,– Euro,

zzgl. Fremd-

kostenpau-

schale 25,–

Euro für USD

bzw. 17,50

Euro für alle

anderen

Währungen

Wird nicht

angeboten

Wird nicht

angeboten

5,– Euro Wird nicht

angeboten

Überweisung mit

IBAN/BIC in Euro

innerhalb der Bank

0,– Euro 0,– Euro bei 

Datenträger-

austausch:

0,15 Euro je

Buchung,

mind. 8,–

Euro je 

Datenträger

0,– Euro Wird nicht

angeboten

Wird derzeit

nicht ange-

boten

Wird derzeit

nicht ange-

boten

Wird nicht

angeboten

Überweisung mit

IBAN/BIC in Euro an

einen anderen Zah-

lungsdienstleister

0,– Euro4) 0,– Euro4) bei 

Datenträger-

austausch:

0,15 Euro je

Buchung,

mind. 8,–

Euro je

Datenträger

0,– Euro4) Wird nicht

angeboten

Wird derzeit

nicht ange-

boten

Wird derzeit

nicht ange-

boten

Wird nicht

angeboten

1) Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefon-Banking, Online-Banking, Home-Banking, Datenträgeraustausch (DTA) oder Datenfernübertragung (DFÜ).
2) Z. B. telefonische Erteilung außerhalb des Telefon-Banking.
3) Abwicklung für Überweisungen ohne BIC-(SWIFT) Code: 1,50 ‰ mind. 35,– Euro max. 250,– Euro
4) Sonderstatus Monaco und Schweiz: Für diese Länder findet die (Preis-) Verordnung (EG) 924/2009 keine Anwendung. Daher können andere Banken Entgelte berechnen. 

Die BBBank verzichtet auf eine Entgeltberechnung.

3.4.1.1.3 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen

3.4.1.1.3.1 Überweisung in der Kontowährung

Bei einer Überweisung, die mit keiner Währungsumrechnung verbunden ist, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die

von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte:
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3.4.1.1.3.2 Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung

Entgeltpflichtiger

Bei einer Überweisung, die mit einer Währungsumrechnung verbunden ist, kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltvertei-

lungen wählen:

– 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 

– 1: Zahler trägt alle Entgelte

Höhe der Entgelte

Ergänzung: Eilige Ausführung: zzgl. 5,– Euro

3.4.1.1.4 Sonstige Entgelte

Nachforschungsauftrag oder nachträgliche Änderung von Zahlungsdaten auf Veranlassung des Kunden

Liegt kein Fehler bei der Auftragserteilung durch den Kunden vor 0,– Euro

Erfolgt die Nachforschung innerhalb von 3 Monaten nach Ausführung der Zahlung3) 40,– Euro

Erfolgt die Nachforschung nach 3 bis 6 Monaten nach Ausführung der Zahlung3) 50,– Euro

Erfolgt die Nachforschung nach 6 Monaten nach Ausführung der Zahlung3) 65,– Euro

Rückruf von Zahlungen3) 40,– Euro

Nachträgliche Bestätigung über ausgeführte Daueraufträge und Auslandsüberweisungen 40,– Euro

Unwiderrufliche Zahlungsbestätigung an den Zahlungsempfänger 10,– Euro

Dauerauftrag

Einrichtung/Änderung/Aussetzung 0,– Euro

3.4.1.2 Entgelte bei Überweisungsgutschriften

Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 

Hat der Zahler die Entgeltweisung „alle Entgelte zu Lasten des Zahlungsempfängers“ mit seiner Bank vereinbart, werden die im

Ausland anfallenden Entgelte von der Gutschrift abgezogen.

Hat der Zahler die Entgeltweisung „alle Entgelte zu Lasten des Zahlers/Kontoinhabers“ mit seiner Bank vereinbart, werden bei

der Bank des Zahlungsempfängers keine Entgelte von der Gutschrift abgezogen.

Zielland Überweisungsbetrag
bis zu_________ Euro

Konventionelle Abwicklung Abwicklung per TIPANET1)

0 1 0 1

Alle Länder unbegrenzt 1,50 ‰

mind. 12,50 Euro2)

max. 250,– Euro, zzgl.

Courtage 0,25 ‰

mind. 1,– Euro 

max. 250,– Euro

1,50 ‰

mind. 12,50 Euro2)

max. 250,– Euro, zzgl.

Courtage 0,25 ‰

mind. 1,– Euro 

max. 250,– Euro, zzgl.

Fremdkostenpau-

schale 25,– Euro für

USD bzw. 17,50 Euro

für alle anderen

Währungen

wird nicht 

angeboten

7,50 Euro

1) TIPANET-Überweisungen sind möglich nach Tschechien, Dänemark, und Polen
2) Abwicklung für Überweisungen ohne BIC-(SWIFT) Code: 1,50 ‰ mind. 35,– Euro max. 250,– Euro
3) Zzgl. Kosten der Auslandsbank und eigene Auslagen je nach Zeitaufwand 40,– Euro/Std.

Überweisungsgutschrift aus bis zu Überweisungsbetrag

Inlandsüberweisung mit Kontonummer/Bankleitzahl in Euro innerhalb

der Bank

unbegrenzt 0,– Euro

Inlandsüberweisung mit Kontonummer/Bankleitzahl in Euro von

einem anderen Zahlungsdienstleister

unbegrenzt 0,– Euro

Inlandsüberweisung mit Kontonummer/Bankleitzahl, die auf eine

andere Währung eines EWR-Mitgliedstaates lautet

unbegrenzt 1,50 ‰ mind. 10,– Euro max. 150,– Euro

zzgl. 0,25 ‰ Courtage mind. 1,– Euro

Überweisung mit IBAN/BIC

in Euro innerhalb der Bank

unbegrenzt 0,– Euro

Überweisung mit IBAN/BIC in Euro von einem anderen Zahlungs-

dienstleister

unbegrenzt 0,– Euro
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3.4.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR1)) in
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung2)) sowie Überweisungen in Staaten
außerhalb des EWR (Drittstaaten3))

3.4.2.1 Überweisungsaufträge

3.4.2.1.1 Ausführungsfristen

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.4.2.1.2 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen

Entgeltpflichtiger

Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen:

– 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte

– 1: Zahler trägt alle Entgelte

– 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte

Hinweis: 

– Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

– Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls

Entgelte abgezogen werden.

Höhe der Entgelte

Siehe Punkt 3.4.1.1.3.2

3.4.2.1.3 Sonstige Entgelte

Siehe Punkt 3.4.1.1.4

3.4.2.2 Überweisungsgutschriften

Entgeltpflichtiger

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung

zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. Folgende Vereinbarungen sind möglich:

– 0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 

– 1: Zahler trägt alle Entgelte

– 2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte

Hinweis:

– Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden.

– Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls

Entgelte abgezogen werden.

Höhe der Entgelte

Bei einer Entgeltweisung „0“ oder „2“ werden von der Bank folgende Entgelte berechnet:

Absenderland/Währung Überweisungsbetrag bis zu ______ Euro Konventionelle Abwicklung

Alle Länder/Alle Währun-

gen

unbegrenzt 1,50 ‰ mind. 10,– Euro max. 150,– Euro, 

zzgl. 0,25 ‰ Courtage mind. 1,– Euro max. 150,– Euro

1) Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Finnland, Italien, Irland, Griechenland, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordir-

land sowie Zypern und die Staaten Liechtenstein, Norwegen und Island.
2) Z. B. US-Dollar 
3) Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.)
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1) Die EuroFX-Referenzkurse und EZB Referenzkurse          werden um ca. 13.30 Uhr eines jeden Handelstages auf der BBBank-Homepage unter Börseninfos/Research veröffentlicht. 

Liegt ein solcher Kurs nicht vor, erfolgt die Umrechnung zu einem anderen Marktkurs.

3.5 Umrechnungskurs bei der Erbringung von Zahlungsdiensten in fremder Währung

Die BBBank rechnet Kundengeschäfte (z. B. Zahlungsausgänge, Zahlungseingänge, Währungskauf/-verkauf) in den Währungen

US-Dollar (USD), Japanischer Yen (JPY), Englisches Pfund (GBP), Schweizer Franken (CHF), Kanadischer Dollar (CAD), Schwedische

Krone (SEK), Norwegische Krone (NOK) und Dänische Krone (DKK) auf Basis der EuroFX-Referenzkurse1) zu dem um ca. 13.00 Uhr

eines jeden Handelstages (Abrechnungstag) ermittelten Geld- bzw. Briefkurs ab. Kundengeschäfte in den anderen Währungen

rechnet die BBBank zu den von der Zentralbank um ca. 13.00 Uhr ermittelten FX Bewertungskursen ab. Kurslimite auf Kunden-

wunsch können nicht beachtet werden.

Von Kunden eingereichte Fremdwährungsschecks zur Gutschrift „Eingang vorbehalten“ werden mit dem Sichtkurs (EuroFX-

Referenzbriefkurs1) + Risikoaufschlag) am Tag der Weiterleitung des Schecks und Gutschrift auf dem Kundenkonto umgerechnet.

Von Kunden eingereichte Fremdwährungsschecks zur Gutschrift „nach Eingang“ werden mit dem EuroFX-Referenzbriefkurs1)

am Tag des Zahlungseinganges und Gutschrift auf dem Kundenkonto umgerechnet. 

Die vierteljährliche Kontoführungspauschale wird beim BBBank-Fremdwährungskonto in der Kontowährung, z. B. US-Dollar,

ermittelt und mit dem am Tag der Buchung festgestellten EZB Referenzgeldkurs1) in Euro umgerechnet. 

Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz von Karten rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale 

Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet

der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-

Betrag und der sich daraus ergebende Kurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwech-

selkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige

Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einrei-

chung des Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen

internationalen Kartenorganisation.

3.6 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Privatkunden, Firmenkunden sowie im Zusammenhang mit der

Erklärung des Zentralen Kreditausschusses zum „Girokonto für jedermann“ für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann

für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlich-

tung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung

gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken

und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c

des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch und Vorschriften des Zahlungs-

diensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse 

lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
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Sonderbedingungen
für den Scheckverkehr
Stand: Juni 2002

412 140 6.02

1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aushändigung
gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Ausstellung von Schecks sind nur die vom bezogenen Institut
zugelassenen Scheckvordrucke zu verwenden; anderenfalls besteht kei-
ne Einlösungspflicht. Überbringerschecks dürfen nur auf Vordrucken für
Überbringerschecks, Orderschecks nur auf Vordrucken für Orderschecks
ausgestellt werden. Verwendet der Kunde eigene Scheckvordrucke, gel-
ten ebenfalls diese Bedingungen.

(2) Scheckvordrucke werden gegen Empfangsbescheinigung ausgehän-
digt. Der Empfänger von Scheckvordrucken hat diese bei Empfang auf
Vollständigkeit zu prüfen.

2 Sorgfaltspflichten bei Verwahrung und Verwendung von Scheck-
vordrucken und Schecks

(1) Scheckvordrucke und ausgefüllte Schecks sind mit besonderer Sorg-
falt aufzubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und
Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, unverzüglich
mitzuteilen.

(2) Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen sowie sorgfältig
zu behandeln (z. B. nicht knicken, lochen, beschmutzen). Änderungen
und Streichungen des vorgedruckten Textes dürfen nicht vorgenom-
men werden. Der Scheckbetrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter
Angabe der Währung so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben wer-
den kann. Hat sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrie-
ben oder ist der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist
er zu vernichten.

3 Haftungsverteilung

(1) Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, insbe-
sondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Entstehung
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu
tragen haben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung ab-
handen gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur belas-
ten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt hat.

4 Einlösung trotz mangelndem Guthaben

Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben oder
über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit hinaus einzulösen.
Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu einer gedul-
deten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in diesem Fall den hö-
heren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen zu verlangen.

5 Beachtung von Schecksperren

Der Widerruf eines ausgestellten Schecks kann nur beachtet werden,
wenn er der kontoführenden Stelle so rechtzeitig zugeht, dass seine Be-
rücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs
möglich ist. Nach Ablauf der Vorlegungsfrist hat das bezogene Institut
eine Schecksperre nur für sechs Monate, gerechnet vom Eingang des
Widerrufs, zu beachten; später vorgelegte Schecks kann das bezogene
Institut einlösen, sofern der Aussteller die Sperre nicht schriftlich um
weitere sechs Monate verlängert.

6 Fremdwährungsschecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

7 Zusätzliche Regelungen für Orderschecks

Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am Ein-
zug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für deren
Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen Vorlage der in-
nerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht bezahlten Schecks
Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten auch für nach Beendigung des Scheckvertrages ausgestellte Or-
derschecks.
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Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten

Einzelverfügungsrecht der Kontoinhaber (Oder-Konto)
1.1 Jeder Kontoinhaber ist allein berechtigt
• über das jeweilige Guthaben sowie über etwa den Kontoinhabern gemeinsam eingeräumte Kredite auf dem vorstehend an

gegebenen Konto zu verfügen und darüber hinaus vorübergehende Überziehungen im banküblichen Rahmen herbei zu-

führen

• weitere Gemeinschaftskonten und Gemeinschaftsdepots mit Einzelverfügungsberechtigung für die Kontoinhaber zu den

getroffenen Vereinbarungen zu eröffnen; die Bank wird die anderen Kontoinhaber hierüber unterrichten

• Konto-/Depotauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie Wertpapieraufstellungen, sonstige Abrechnungen und Anzeigen für die

Kontoinhaber entgegenzunehmen, zu prüfen und anzuerkennen sowie den gesamten das Gemeinschaftskonto betreffenden

Schriftwechsel für die Kontoinhaber verbindlich zu unterzeichnen

• im Fall des Ablebens eines der Kontomitinhaber über das jeweilige Guthaben auch ohne Mitwirkung der Erben zu verfügen;

eine Auflösung oder Umschreibung wird die Bank nur zulassen, wenn alle überlebenden ursprünglichen Kontomitinhaber dies

verlangen (vgl. Nummer 1.5)

1.1.1 Kreditverträge und Kontoüberziehungen
Für den Abschluss und die Änderung von Kreditverträgen zulasten der Konten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erforder-

lich.

1.1.2 Termingeschäfte
Zum Abschluss und zur Durchführung von Termingeschäften zulasten der Gemeinschaftskonten bedarf es einer Vereinbarung

mit allen Kontoinhabern.

1.1.3 Erteilung und Widerruf von Vollmachten
Eine Kontovollmacht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoin-

haber führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über den Widerruf ist die Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schrift-

lich zu unterrichten. Vollmachten, die ein Kontomitinhaber vor der Eröffnung des Gemeinschaftskontos erteilt hat, gelten nur

dann, wenn der andere Kontomitinhaber dem zustimmt.

1.1.4 Kontoauflösung
Eine Auflösung von Gemeinschaftskonten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen. Eine Ausnahme hiervon

besteht im Todesfall eines Kontoinhabers (vgl. Nummer 1.5).

1.2 Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus Gemeinschaftskonten haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner. Die Bank kann daher von

jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

1.3 Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers mit Wirkung für die Zukunft der Bank

gegenüber – aus Beweisgründen möglichst schriftlich – widerrufen. In diesem Fall können alle Kontoinhaber nur noch gemein-

schaftlich über Gemeinschaftskonten verfügen. Die Bank wird die anderen Kontoinhaber hierüber unterrichten.

1.4 Kontomitteilungen
Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B.

bei Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird die Bank die Mitteilung an die im Vertrag angegebene Postanschrift

versenden. Konto- und Kreditkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedem Kontoinhaber zuge-

schickt. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm künftig alle Kontomitteilungen zusätzlich übermittelt werden.

1.5 Tod eines Kontoinhabers
Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der anderen Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch können

die überlebenden Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben Gemeinschaftskonten auflösen oder auf ihren Namen umschreiben

lassen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der

Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über

Gemeinschaftskonten seiner Mitwirkung. Widerrufen mehrere Miterben die Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers,

so können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit den widerrufenden Miterben über die Gemeinschaftskonten

verfügen.
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I. FIRMA, SITZ, ZWECK UND GEGENSTAND DES
UNTERNEHMENS

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: BBBank eG. Soweit es
besondere Verhältnisse erfordern, kann für Zweigniederlassungen
die Firma durch Zusätze ergänzt werden.

(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Karlsruhe.

§ 2 Zweck und Gegenstand

(1) Die Genossenschaft ist eine Selbsthilfeeinrichtung für die
Angehörigen des öffentlichen Dienstes.

(2) Der Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Selbsthil-
fe für ihre Mitglieder im Sinne der Bestimmungen des Genossen-
schaftsgesetzes.

(3) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von bank-
üblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme
von Spareinlagen;

b) die Annahme von sonstigen Einlagen;

c) die Gewährung von Krediten aller Art;

d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen
Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhand-
geschäften;

e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;

f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des
An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;

g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermö-
gensverwaltung;

h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und
Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
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i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versi-
cherungen und Reisen.

(4) Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und
sich an Unternehmen beteiligen.

(5) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist
zugelassen.

II. MITGLIEDSCHAFT

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben:

a) alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes einschließlich der
Ruhestandsbeamten und Rentenempfänger;

b) sonstige natürliche Personen;

c) Personengesellschaften;

d) juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts,
wenn auch von ihnen eine Förderung der genossenschaftlichen
Ziele der Bank zu erwarten ist.

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch

a) eine von demBeitretenden zu unterzeichnende unbedingte Bei-
trittserklärung, die den Anforderungen des Genossenschafts-
gesetzes entsprechen muss,

b) Zulassung durch den Vorstand.

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste
(§ 16 Abs. 2 Buchst. f) einzutragen und hiervon unverzüglich zu
benachrichtigen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch
a) Kündigung (§ 5),
b) Tod (§ 7),
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c) Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft
(§ 8),

d) Ausschluss (§ 9).

§ 5 Kündigung

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss
eines Geschäftsjahres zu kündigen.

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt
ist, ohne hierzu durch die Satzung oder eine Vereinbarung mit der
Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es seine Beteiligung mit
einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile zum
Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.

(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der
Genossenschaft mindestens drei Monate vor Schluss eines Ge-
schäftsjahres zugehen.

§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens

Eine Übertragung des Geschäftsguthabens gemäß § 76 GenG ist
ausgeschlossen.

§ 7 Ausscheiden durch Tod

Mit dem Tode scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht
auf den Erben über. Die Mitgliedschaft des Erben endet mit dem
Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist
(§ 77 Abs. 1 GenG).

§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder einer
Personengesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft
aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem
Schluss des Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Er-
löschen wirksam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechtsnach-
folge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres
durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.
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§ 9 Ausschluss

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines
Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Aus-
schlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossen-
schaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen nicht nach-
kommt (§ 12);

b) es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten
einreicht oder sonst unrichtige oder unvollständige Erklärungen
über seine rechtlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse abgibt;

c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der
Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wegen
der Nichterfüllung einer Verbindlichkeit gerichtliche Maßnah-
men notwendig sind;

d) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet oder über sein
Vermögen ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gestellt worden ist;

e) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;

f) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht
vereinbaren lässt, insbesondere wenn der Geschäftsbetrieb der
Genossenschaft nicht oder nicht mehr genutzt wird.

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des
Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Vertreterver-
sammlung ausgeschlossen werden. Mitglieder des Vorstands kön-
nen nur durch Beschluss des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gele-
genheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äu-
ßern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen
der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmäßige Aus-
schließungsgrund mitzuteilen.

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird,
hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht, sowie den
satzungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben.

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand
unverzüglich durch eingeschriebenenBriefmitzuteilen. Von der Ab-
sendung des Briefes an kann das Mitglied nicht mehr an der Ver-
treterversammlung bzw. an der Wahl zur Vertreterversammlung
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teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder Aufsichtsrats
sein.

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Vertreterversamm-
lung den Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit
der Absendung des Briefes Beschwerde beimAufsichtsrat einlegen.
Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossen-
schaftsintern endgültig.

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den
Ausschluss den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der or-
dentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, wenn dasMitglied
von der Beschwerdemöglichkeit gem. Abs. 6 keinen Gebrauch ge-
macht hat.

§ 10 Auseinandersetzung

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen
Mitglied und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresab-
schluss maßgebend; Verlustvorträge sind nach dem Verhältnis der
Geschäftsanteile zu berücksichtigen.

(2) Das ausgeschiedeneMitglied hat Anspruch auf Auszahlung des
Auseinandersetzungsguthabens. Darüber hinaus hat es keine An-
sprüche auf das Vermögen der Genossenschaft. Die Genossen-
schaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das
ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen
das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossen-
schaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds für
einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des
Mitglieds.

(3) Reicht das Vermögen der Genossenschaft einschließlich der
Rücklagen und aller Geschäftsguthaben zur Deckung der Schulden
nicht aus, so ist das ausgeschiedeneMitglied verpflichtet, von dem
Fehlbetrag einen nach dem Verhältnis der Haftsummen aller Mit-
glieder zu berechnenden Anteil, höchstens jedoch die Haftsumme,
an die Genossenschaft zu zahlen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Auseinander-
setzung nach Kündigung einzelner Geschäftsanteile.

§ 11 Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossen-
schaftsgesetzes und der Satzung die Leistungen der Genossen-
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schaft in Anspruch zu nehmen und an der Gestaltung der
Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) an der Wahl zur Vertreterversammlung teilzunehmen und sich
im Rahmen der Vorschriften dieser Satzung um das Vertre-
teramt zu bewerben;

b) als Vertreter in der Vertreterversammlung Auskünfte über An-
gelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen (§ 40);

c) Anträge für die Tagesordnung der Vertreterversammlung einzu-
reichen; hierzu bedarf es der Unterschriften mindestens des
zehnten Teils der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder,
höchstens jedoch von 150 Mitgliedern;

d) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Vertreterver-
sammlungen mitzuwirken; hierzu bedarf es des in Textform for-
mulierten Verlangens unter Anführung des Zwecks und der
Gründe mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Ge-
nossenschaftsmitglieder, höchstens jedoch von 3000Mitgliedern;

e) Wahlvorschläge für die Vertreterversammlung einzureichen;
hierzu bedarf es der Unterschriften von 150 Mitgliedern;

f) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Be-
schlüsse am Jahresgewinn teilzunehmen;

g) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die
Vertreterversammlung bei einer Filiale den Jahresabschluss,
den Lagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats einzusehen
und auf seine Kosten die Abschriften zu verlangen;

h) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichtes einzu-
sehen;

i) die Mitgliederliste einzusehen;
j) die Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertre-
ter einzusehen bzw. eine Abschrift der Liste zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen.

§ 12 Pflichten der Mitglieder
(1) JedesMitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft
zu wahren. Es hat insbesondere
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung
unddenBeschlüssenderVertreterversammlungnachzukommen;

b) die Einzahlung auf den Geschäftsanteil gemäß § 43 zu leisten;
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c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei
Unternehmen Änderungen der Rechtsform sowie der Inhaber
und Beteiligungsverhältnisse unverzüglich mitzuteilen.

(2) Einzelmitglieder sind verpflichtet, vom Tage der Aufnahme an
für die Dauer der Mitgliedschaft ihre Bezüge aus einem gegenwär-
tigen oder früheren Dienstverhältnis, Ruhe-, Witwen- und Waisen-
gelder auf das ihnen von der Bank eröffnete Konto überweisen zu
lassen. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen.

(3) Wenn eine juristische Person des privaten oder öffentlichen
Rechts alsMitglied einen Kredit oder einDarlehen in Anspruch neh-
men will oder in Anspruch genommen hat, so ist sie verpflichtet,
auf Verlangen jederzeit ihre letzte Bilanz und die letzte Gewinn-
und Verlustrechnung vorzulegen sowie Einblick in ihren Geschäfts-
betrieb und ihre Geschäftslage zu gewähren.

III. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT

§ 13 Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind:

A. Der Vorstand

B. Der Aufsichtsrat

C. Die Vertreterversammlung

A. DER VORSTAND

§ 14 Leitung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwor-
tung.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß
den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschafts-
gesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außer-
gerichtlich nach Maßgabe des § 15 der Satzung.
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§ 15 Vertretung

(1) Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder ge-
setzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelne oder alle Vor-
standsmitglieder von dem Verbot der Mehrvertretung des § 181 2.
Alternative BGB befreien, ihnen also Befugnis erteilen, bei allen
Rechtsgeschäften, welche die Genossenschaft mit oder gegenüber
Dritten vornimmt, zugleich als Vertreter Dritter zu handeln.

(2) Die Erteilung von Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen
Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung ist zulässig.
Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstands

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters
einer Kreditgenossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt
geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,

a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung
zu führen;

b) eine Geschäftsordnung im Einvernehmenmit dem Aufsichtsrat
aufzustellen, die der einstimmigen Beschlussfassung im Vor-
stand bedarf und von allen Vorstandsmitgliedern zu unter-
zeichnen ist;

c) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen
personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen
rechtzeitig zu planen und durchzuführen;

d) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen zu sorgen, das
einerseits der Rechnungslegung und andererseits dem Control-
ling im Sinne von Planung und Steuerung dient;

e) die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des
BVR einschließlich der Verfahrensregeln zu beachten;

f) über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs zu entscheiden
sowie die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschafts-
gesetzes zu führen;
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g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventar-
verzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und
unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen;

h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres
den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen, beides
unverzüglich dem Aufsichtsrat und – gegebenenfalls nach
Prüfung gemäß § 340 k HGB – sodann mit dessen Bericht der
Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses
vorzulegen;

i) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem
Prüfungsverband darüber zu berichten.

(3) Dem Vorstand sind Spekulationsgeschäfte aller Art untersagt.

§ 17 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf
Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverzüglich über die ge-
schäftliche Entwicklung der Genossenschaft und die Unterneh-
mensplanung zu unterrichten.

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt, an-
gestellt und abberufen; er kann einen Vorsitzenden oder Sprecher
des Vorstandes ernennen. Die Beendigung des Dienstverhältnisses
hat die Aufhebung der Organstellung zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens zur Folge.

(3) Für den Abschluss und die Kündigung des Dienstverhältnisses
eines Vorstandsmitglieds ist der Aufsichtsrat, vertreten durch sei-
nen Vorsitzenden, zuständig.

(4)Mitglieder des Vorstands scheidenmit Ende des Kalenderjahres
aus dem Vorstand aus, in dem sie das gesetzliche Renteneintritts-
alter erreichen, sofern das Dienstverhältnis nicht verlängert wird.

(5) Scheiden aus dem Vorstand Mitglieder aus, so dürfen sie nicht
vor erteilter Entlastung in den Aufsichtsrat gewählt werden.
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§ 19 Willensbildung

(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der
Beschlussfassung. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den
Vorstand.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit
der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt.

(3) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu proto-
kollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind
von einem Vorstandsmitglied und dem Protokollführer zu unter-
zeichnen.

(4) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die
Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, seiner
Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder
Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Vor-
standsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilneh-
men. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung
zu hören.

§ 20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats

DieMitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des
Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Be-
schluss des Aufsichtsrats die Teilnahme für den einzelnen Fall aus-
geschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vor-
stand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche Angelegen-
heiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats
haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

§ 21 Organkredite

Kredite an Vorstandsmitglieder bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der übrigen Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrats. Kre-
dite an Vorstandsmitglieder, die um nicht mehr als 10 Prozent des
nach Satz 1 beschlossenen Betrages erhöht werden, bedürfen
jedoch nicht der Zustimmung der übrigen Vorstandsmitglieder.
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B. DER AUFSICHTSRAT

§ 22 Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu
überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten
der Genossenschaft zu unterrichten; er hat auch darüber zu wa-
chen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts der Siche-
rungseinrichtung des BVR einschließlich der Verfahrensregeln be-
achtet. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand verlangen
und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglie-
der die Bücher und Schriften der Genossenschaft einsehen sowie
den Kassenbestand und die Bestände an Wertpapieren und Han-
delspapieren einsehen und prüfen. Auch ein einzelnesMitglied des
Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, ver-
langen.

(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und sat-
zungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und
sich der Hilfe von Sachverständigen auf Kosten der Genossen-
schaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet,
bestimmt er, ob diese beratende oder entscheidende Befugnis
haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder.
Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus
drei Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn
mehr als die Hälfte seiner Mitglieder – bei Beschlussfassung über
Organkredite jedoch nicht weniger als drei – anwesend sind.
Für die Beschlussfassung gilt ergänzend § 25 der Satzung.

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und
den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahres-
überschusses oder für die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu
prüfen und der Vertreterversammlung vor Feststellung des
Jahresabschlusses darüber Bericht zu erstatten. Jedes Mitglied des
Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu
nehmen.

(4) Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen
Ergebnisses der gesetzlichen Prüfung (Schlussbesprechung) teil-
zunehmen und sich in der nächsten Vertreterversammlung über
das Ergebnis dieser Prüfung zu erklären.
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(5) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsrat ob-
liegenden Pflichten regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.
Sie ist vom Aufsichtsrat nach Anhörung des Vorstands aufzu-
stellen und jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Empfangs-
bescheinigung auszuhändigen.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsrats-
mitglieds einer Kreditgenossenschaft anzuwenden. Sie haben über
alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft
sowie der Mitglieder und Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit im
Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem
Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (Tantieme) beziehen.
Angemessene Auslagen sind zu ersetzen. Eine Pauschalerstattung
dieser Auslagen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23
Abs. 1 Buchst. i der Satzung. Darüber hinausgehende Vergütungen
bedürfen der Beschlussfassung der Vertreterversammlung.

(8) Der Aufsichtsrat vertritt dieGenossenschaft gegenüber den Vor-
standsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich.

(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden,
im Fall dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, vollzogen.

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Auf-
sichtsrat gemeinsam und beschließen in getrennter Abstimmung:

a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung
von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; ausge-
nommen sind der Erwerb und die Veräußerung von Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener
Forderungen sowie deren Veräußerung;

b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im
Sinne von § 2 Abs. 3, soweit nicht die Vertreterversammlung
nach § 36 Buchst. m der Satzung zuständig ist;

c) die Übernahme und die Aufgabe von Beteiligungen;
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d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer
Bedeutung, insbesondere den Abschluss von Dienst-, Miet-
und anderen Verträgen, durchwelchewiederkehrende Verpflich-
tungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft be-
gründet werden, über die Anschaffung und Veräußerung von
beweglichen Sachen im Wert von mehr als 500.000,– Euro so-
wie über erforderliche Erklärungen imZusammenhangmit dem
Statut der Sicherungseinrichtung des BVR;

e) den Beitritt zu Verbänden;

f) die Festlegung von Termin und Ort der ordentlichen Ver-
treterversammlung;

g) die Verwendung der Ergebnisrücklagen gemäß § 45 der Satzung;

h) die Errichtung und Schließung von Zweigniederlassungen und
Filialen;

i) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen anMit-
glieder des Aufsichtsrats gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung;

j) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung
nachrangiger Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen.

(2) Gemeinsame Sitzungen werden von demVorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einberu-
fung gilt § 25 Abs. 4 Satz 2 der Satzung entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter, falls nichts
anderes beschlossen wird.

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als
die Hälfte der Mitglieder des Vorstands undmehr als die Hälfte der
Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend sind.

(5) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im
Vorstand als auch im Aufsichtsrat findet.

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in ein gemeinsames Proto-
koll aufzunehmen; das Ergebnis der getrennten Abstimmung ist
hierbei festzuhalten; ergänzend gilt § 19 Abs. 3 und § 25 Abs. 5 der
Satzung entsprechend.
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§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens neun, höchstens fünf-
zehn Mitgliedern. Sie werden von der Vertreterversammlung bzw.
gemäß den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes ge-
wählt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder muss durch drei teilbar
sein. Gehören der Genossenschaft eingetragene Genossenschaf-
ten als Mitglieder an, können deren Mitglieder, soweit sie natürli-
che Personen sind, in den Aufsichtsrat der Genossenschaft beru-
fen werden; gehören der Genossenschaft andere juristische Perso-
nen oder Personengesellschaften an, gilt dies für deren zur Vertre-
tung befugte Personen.

(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahl-
berechtigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandida-
ten abzustimmen. Für die Wahl gilt im übrigen § 39 der Satzung.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden auf vier Jahre
gewählt. Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt am
1. Januar des auf die Wahl folgenden Kalenderjahres, sie endet
am Ende des Jahres, in dem die Vertreterversammlung die Wahl
eines neuen Aufsichtsrats vorgenommen hat.

(4) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds endet sofort, wenn es
darauf beruht, dass das Aufsichtsratsmitglied Mitglied einer einge-
tragenen Genossenschaft ist, und diese Mitgliedschaft beendet ist.
Entsprechendes gilt für zur Vertretung anderer juristischer Perso-
nen oder Personengesellschaften befugte Personen, wenn deren
Vertretungsbefugnis endet. Besteht Streit über die Beendigung der
Mitgliedschaft bzw. Vertretungsbefugnis, entscheidet die schriftli-
che Erklärung der Genossenschaft bzw. anderen juristischen Per-
son oder Personengesellschaft, dass die Mitgliedschaft bzw. Ver-
tretungsbefugnis beendet ist.

(5) ScheidenMitglieder im Laufe ihrer Amtszeit aus, so besteht der
Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung,
in der die Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den ver-
bleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außeror-
dentliche Vertreterversammlung sind nur dann erforderlich, wenn
die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter neun herabsinkt. Er-
satzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer ausgeschiedener
Aufsichtsratsmitglieder.
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(6) Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, sollen nicht
in den Aufsichtsrat gewählt werden.

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat wählt vor Ende des Jahres, in dem er gewählt
wurde, in einer konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Sitzungen des Aufsichtsrats
werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch
dessen Stellvertreter, einberufen. Solange weder ein Vorsitzender
noch ein Stellvertreter gewählt ist oder beide verhindert sind, wer-
den die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste
Aufsichtsratsmitglied einberufen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
seinerMitglieder anwesend ist. Er fasst seine BeschlüssemitMehr-
heit der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der Vorsitzende; bei Wahlen entscheidet in diesem Falle
das Los.

(3) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Ein-
berufung einer Sitzung imWege schriftlicher, fernschriftlicher, tele-
grafischer Abstimmung oder durch Telekopie zulässig, wenn der
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche
Beschlussfassung veranlasst und kein Mitglied des Aufsichtsrats
diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljähr-
lich stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter
Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen, so oft dies im Interes-
se der Genossenschaft nötig erscheint oder wenn es der Vorstand
oder mindestens die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem
Verlangen nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter
Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu proto-
kollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind
vom Sitzungsleiter und einem weiteren Sitzungsteilnehmer zu un-
terzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossen-
schaft aufzubewahren.

(6) Wird über die Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die
Interessen eines Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten, seiner
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Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes
oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende
Aufsichtsratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teil-
nehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschluss-
fassung zu hören.

(7) Ergänzend gilt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats.

C. DIE VERTRETERVERSAMMLUNG

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossen-
schaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterver-
sammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 3000 übersteigt.

§ 27 Zusammensetzung und Stimmrecht

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Ver-
tretern.

(2) Jeder Vertreter hat eine Stimme. Er kann nicht durch Bevoll-
mächtigte vertreten werden.

(3) Die Vertreter sind an Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden.

(4) Vertreter, welche an einem zu beratenden Gegenstand un-
mittelbar beteiligt sind, sind von der Ausübung des Stimmrechts
über diesen Gegenstand ausgeschlossen; sie sind jedoch vor der
Beschlussfassung zu hören.

(5) Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nehmen an der
Vertreterversammlung ohne Stimmrecht teil. Sie können jedoch
jederzeit das Wort ergreifen und Anträge stellen.

§ 28 Wählbarkeit

(1) Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige
Personen sein, die Mitglied der Genossenschaft sind und nicht
dem Vorstand oder Aufsichtsrat angehören. Ist einMitglied der Ge-
nossenschaft eine juristische Person oder eine Personengesell-
schaft, können natürliche Personen, die zu deren gesetzlicher Ver-
tretung berufen sind, als Vertreter gewählt werden.
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(2) Ein Mitglied kann nicht als Vertreter gewählt werden, wenn es
die Mitgliedschaft gekündigt hat oder wenn es aus der Genossen-
schaft ausgeschlossen worden ist (§ 9 Abs. 5).

§ 29 Wahlturnus und Zahl der Vertreter

(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle vier Jahre statt.
Für je 2300 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 31 Abs. 2 der
Satzung aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter sowie ein Er-
satzvertreter zuwählen.Maßgeblich ist derMitgliederbestand am letz-
ten Tag des der Wahl vorhergegangenen Geschäftsjahres. Die vom
Wahlausschuss aufzustellendeWahlliste wird unter Berücksichtigung
der regionalen Verteilung der Mitglieder erstellt.

(2) Eine vorzeitige Neuwahl zur Verteterversammlung findet statt,
wenn die Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung nachgerückter
Ersatzvertreter unter die gesetzliche Mindestzahl von 50 absinkt.

§ 30 Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist jedes bei der Bekanntmachung der Wahl in
der Liste der Mitglieder eingetragene Mitglied. Ausgeschlossene
Mitglieder haben kein Wahlrecht (§ 9 Abs. 5).

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen so-
wie juristische Personen üben ihr Wahlrecht durch den gesetz-
lichen Vertreter, Personengesellschaften durch ihre zur Vertretung
ermächtigten Gesellschafter aus.

(4)Mitglieder oder deren gesetzliche Vertreter können sich durch
Bevollmächtigte vertreten lassen. Mehrere Erben eines verstorbe-
nen Mitglieds (§ 7) können das Stimmrecht nur durch einen ge-
meinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein Bevollmächtigter
kann nichtmehr als zweiMitglieder vertreten. Bevollmächtigte kön-
nen nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten, Eltern, Kinder
oder Geschwister des Mitglieds sein oder müssen zum Vollmacht-
geber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis stehen.
Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist
(§ 9 Abs. 5), sowie Personen, die sich geschäftsmäßig zur Aus-
übung des Stimmrechts erbieten, können nicht bevollmächtigt
werden.
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(5) Die gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigten müssen ihre
Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen. Dies gilt nicht für
Eltern als gesetzliche Vertreter ihrer minderjährigen Kinder.

§ 31 Wahlverfahren

(1) Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und
geheimer Wahl gewählt.

(2) Näheres über dasWahlverfahren einschließlich der Feststellung
des Wahlergebnisses regelt die Wahlordnung, die vom Vorstand
und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlas-
sen wird. Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung der Vertreter-
versammlung.

(3) Für jeden Vertreter ist zugleich ein Ersatzvertreter zu wählen.
Fällt der Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt sein Ersatz-
vertreter an seine Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit
Ablauf der Amtszeit des Vertreters. Für seine Wahl sind die für den
Vertreter geltenden Vorschriften anzuwenden.

(4) Eine Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Ver-
treter und Ersatzvertreter ist mindestens zwei Wochen lang in den
Geschäftsräumen der Genossenschaft und ihren Niederlassungen
zur Einsichtnahme für die Mitglieder auszulegen. Dies ist in der
durch § 52 der Satzung bestimmten Form bekannt zu machen. Die
Auslegefrist beginnt mit der Bekanntmachung. In der Bekanntma-
chung ist darauf hinzuweisen, dass jedesMitglied jederzeit eine Ab-
schrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen kann.

§ 32 Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes

(1) Die Vertreter werden nach Maßgabe von Abs. 2 auf 4 Jahre
gewählt. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Die Wahl findet jeweils im 2. Halbjahr des letzten Kalenderjah-
res derWahlperiode statt. Die Amtszeit der gewählten Vertreter und
Ersatzvertreter beginnt am 1. Januar des folgenden Kalenderjahres.
Die Wahlperiode der gewählten Vertreter endet jedoch unbescha-
det der festgesetzten vierjährigen Frist erst nach Beendigung der
Neuwahlen.

(3) Das Amt des Vertreters endet vorzeitig, wenn der Vertreter aus
der Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die
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Wahl in den Vorstand oder Aufsichtsrat annimmt, sein Amt
niederlegt, stirbt, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt wird.

(4) Das Vertreteramt endet vorzeitig, wenn es darauf beruht, dass
der Vertreter zur gesetzlichen Vertretung einer juristischen Person
oder Personengesellschaft befugt ist, und diese Vertretungsbefug-
nis erloschen ist. Besteht Streit über das Erlöschen der Vertre-
tungsbefugnis, entscheidet die schriftliche Erklärung der juristi-
schen Person bzw. Personengesellschaft, dass die Vertretungsbe-
fugnis erloschen ist.

(5) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis erhält jeder Vertreter
nach Annahme der Wahl einen Ausweis, dessen Gültigkeit mit der
Beendigung seines Amtes erlischt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für den Ersatzvertreter.

§ 33 Frist und Tagungsort

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung hat innerhalb der ersten
sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.

(2) Außerordentliche Vertreterversammlungen können nach Bedarf
einberufen werden.

(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz der Genossenschaft
statt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1
Buchst. f der Satzung einen anderen Tagungsort festlegen.

§ 34 Einberufung und Tagesordnung

(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen.
Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung berechtigt und verpflichtet,
wenn hierfür ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund vorliegt
oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist,
namentlich auf Verlangen des Prüfungsverbandes.

(2) Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossenschaft können in
einem von ihnen unterzeichneten Antrag unter Angabe des Zwecks
und der Gründe die Einberufung einer außerordentlichen Vertre-
terversammlung verlangen. Hierzu bedarf es der Unterschriften
von mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Genos-
senschaftsmitglieder, höchstens jedoch von 150 Mitgliedern.
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Mitglieder, auf deren Verlangen eine Vertreterversammlung einberu-
fen wird, können an dieser Versammlung teilnehmen; das Rede- und
Antragsrecht wird von einem von den teilnehmendenMitgliedern zu
bestimmenden Mitglied ausgeübt.

(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benach-
richtigung sämtlicher Vertreter in Textform oder durch Bekanntma-
chung in der durch § 52 der Satzung vorgesehenen Form einberu-
fen unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei Wochen, die
zwischen dem Tage des Zugangs bzw. der Veröffentlichung der
Einberufung und demTage der Vertreterversammlung liegenmuss.
Bei der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu machen. Die
Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Veröffentlichung in der
durch § 52 der Satzung bestimmten Form oder im Internet unter
der Adresse der Genossenschaft oder durch unmittelbare Benach-
richtigung bekannt zu machen.

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die
Vertreterversammlung einberuft. Die Vertreter oder die Mitglieder
der Genossenschaft können in einem von ihnen unterzeichneten
Antrag unter Angabe der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur
Beschlussfassung in der Vertreterversammlung angekündigt wer-
den; hierzu bedarf es der Unterschriften mindestens des zehnten
Teils der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder, höchstens
jedoch von 150 Mitgliedern. Mitglieder, auf deren Verlangen Ge-
genstände zur Beschlussfassung angekündigt werden, können an
dieser Versammlung teilnehmen; das Rede- und Antragsrecht hin-
sichtlich dieser Gegenstände wird von einem von den teilnehmen-
den Mitgliedern zu bestimmenden Mitglied ausgeübt.

(5) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitg ange-
kündigt ist, dass mindestens zwei Wochen zwischen dem Zugang
der Ankündigung und dem Tage der Vertreterversammlung liegen,
können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch
Beschlüsse über den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge
auf Berufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung aus-
genommen. Die Anträge müssen eine Woche vor der Vertreter-
versammlung den Vertretern bekannt gegeben werden.

(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung
bedarf es keiner Ankündigung.
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(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als
zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der Frist zur Post
gegeben worden sind.

§ 35 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Vertreterversammlung führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter (Versammlungsleiter).
Durch Beschluss der Vertreterversammlung kann der Vorsitz
einemMitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, einemMitglied
der Vertreterversammlung oder einem Vertreter des gesetzlichen
Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versammlungsleiter
ernennt die Schriftführer und die erforderlichen Stimmzähler.

§ 36 Gegenstände der Beschlussfassung

Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossen-
schaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegen-
heiten, insbesondere über

a) Änderung der Satzung;

b) Änderung desUnternehmensgegenstands derGenossenschaft;

c) Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des Prüfungs-
verbandes;

d) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahres-
überschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrages;

e) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;

f) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung einer
Vergütung im Sinne von § 22 Abs. 7 der Satzung;

g) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats;

h) Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossen-
schaft;

i) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen
Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung;

j) Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausge-
schiedene Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung;

k) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß
§ 49 des Genossenschaftsgesetzes;
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l) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden;

m) Verschmelzung, Spaltung oder Formwechsel der Genossen-
schaft nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes;

n) Aufnahme, Übertragung oder Aufgabe eines wesentlichen Ge-
schäftsbereichs;

o) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auf-
lösung;

p) Zustimmung zur Wahlordnung;

q) Auflösung der Genossenschaft.

§ 37 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung bedürfen der einfa-
chen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das
Gesetz oder diese Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen
Stimmen ist in folgenden Fällen erforderlich:

a) Änderung der Satzung;

b) Änderung desUnternehmensgegenstands derGenossenschaft;

c) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats;

d) Ausschluss von Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft;

e) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden;

f) Verschmelzung und Spaltung der Genossenschaft nach den
Vorschriften des Umwandlungsgesetzes;

g) Auflösung der Genossenschaft;

h) Fortsetzung derGenossenschaft nach beschlossener Auflösung.

(3) Ein Beschluss über den Formwechsel bedarf der Mehrheit von
neun Zehnteln der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Be-
schlussfassung über die Auflösung sowie den Formwechsel müs-
sen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Ver-
treter in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung an-
wesend sein. Wenn diese Zahl in der Versammlung, die über die
Auflösung oder über den Formwechsel beschließt, nicht erreicht ist,
kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Vertreter innerhalb des gleichen Geschäftsjahres über
die Auflösung oder den Formwechsel beschließen.
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(4) Vor Beschlussfassung über die Verschmelzung, Spaltung oder
Formwechsel nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes,
Auflösung oder Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft ist
der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsver-
bandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Ver-
sammlung zu verlesen.

(5) Die Absätze 3 und 5 können nur unter den in Absatz 3
genannten Voraussetzungen geändert werden.

§ 38 Entlastung

(1) Ein Vertreter, der durch die Beschlussfassung entlastet werden
soll, hat insoweit kein Stimmrecht.

(2) Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist ge-
trennt abzustimmen, hierbei haben weder die Mitglieder des Vor-
stands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

§ 39 Abstimmungen und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen oder mit
Stimmzetteln durchgeführt. Sie müssen geheim durch Stimmzet-
tel erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens
der vierte Teil der bei der Beschlussfassung hierüber gültig abge-
gebenen Stimmen es verlangt.

(2) Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses werden nur die
gültig abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und un-
gültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei Wahlen entscheidet im Falle
der Stimmengleichheit unter mehreren zur Wahl stehenden Be-
werbern eine Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den gleichen
Stimmenzahlen. Bei etwaiger abermaliger Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Für jeden zu wählenden Kandidaten kann jeweils
nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat jeder
Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind.
Der Wahlberechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die vor-
geschlagenen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will.
Gewählt sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten.

(4) Der Gewählte hat unverzüglich der Genossenschaft gegenüber
zu erklären, ob er die Wahl annimmt.
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§ 40 Auskunftsrecht

(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung
Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben,
soweit das zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand
oder der Aufsichtsrat.

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit

a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht uner-
heblichen Nachteil zuzufügen;

b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner
Steuern betreffen;

c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche,
satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht ver-
letzt würde;

d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen
Verhältnisse eines Dritten betrifft;

e) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstands-
mitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt;

f) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren
Verlängerung der Vertreterversammlung führen würde.

§ 41 Versammlungsniederschrift

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweis-
zwecken ordnungsgemäß zu protokollieren.

(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zweiWochen er-
folgen. Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Ver-
sammlungleiters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und
die Feststellungen des Versammlungsleiters über die Beschluss-
fassung angegeben werden. Die Niederschrift muss von dem Ver-
sammlungsleiter, den Schriftführern und den Vorstandsmitglie-
dern, die an der Vertreterversammlung teilgenommen haben,
unterschriebenwerden; ihr sind die Belege über die Einberufung als
Anlagen beizufügen.
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(3) Der Niederschrift ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 des Genos-
senschaftsgesetzes ein Verzeichnis der erschienenen Vertreter bei-
zufügen.

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzu-
bewahren. Die Einsichtnahme ist jedem Mitglied der Genossen-
schaft zu gestatten.

§ 42 Teilnahme der Verbände

Vertreter des Prüfungsverbandes und der genossenschaftlichen
Spitzenverbände sind berechtigt, an jeder Vertreterversammlung
teilzunehmen und das Wort zu ergreifen.

IV. EIGENKAPITAL UND HAFTSUMME

§ 43 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 15,– Euro.

(2) Der Geschäftsanteil ist sofort einzuzahlen.

(3) Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen zuzüglich
sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung
abgeschriebener Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines
Mitglieds.

(4) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht aus-
geschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht auf-
gerechnet oder im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als
Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf
nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mitglied nicht auf-
rechnen.

(5) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an
Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirk-
sam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mit-
glied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft
ist nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10
der Satzung.
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§ 44 Gesetzliche Rücklage

(1) Die gesetzliche Rücklage dient zur Deckung von Bilanzverlu-
sten.

(2) Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine jährliche Zu-
weisung von mindestens 10 % des Jahresüberschusses zuzüglich
eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen
Verlustvortrags, solange die Rücklage 10 % der Bilanzsumme nicht
erreicht.

(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die
Vertreterversammlung.

§ 45 Andere Ergebnisrücklagen

Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrückla-
ge gebildet, der jährlich mindestens 10 % des Jahresüberschusses
zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines
eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere Ergebnis-
rücklagen können gebildet werden. Über ihre Verwendung be-
schließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung
(§ 23 Abs. 1 Buchst. g).

§ 46 Beschränkte Nachschusspflicht

Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist auf die Haftsumme
beschränkt. Die Haftsumme für jeden Geschäftsanteil beträgt
15,– Euro.

V. RECHNUNGSWESEN

§ 47 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 48 Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das
vergangene Geschäftsjahr aufzustellen.
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(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht un-
verzüglich dem Aufsichtsrat und – gegebenenfalls nach Prüfung
gemäß § 340 k HGB – sodann mit dessen Bericht der Vertreterver-
sammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(3) Jahresabschluss und Lagebericht nebst dem Bericht des Auf-
sichtsrats sollen mindestens eine Woche vor der Vertreter-
versammlung in den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur
Einsicht der Mitglieder ausgelegt werden.

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts (§ 22 Abs. 3) ist der ordentlichen
Vertreterversammlung zu erstatten.

§ 49 Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Über die Verwendung des nach Zuweisung zu den Rücklagen
gemäß §§ 44 und 45 der Satzung verbleibenden Jahresüberschus-
ses beschließt die Vertreterversammlung aufgrund eines Vor-
schlags des Vorstands.

(2) Ein vom Vorschlag des Vorstands abweichender Beschluss über
die Verwendung des Jahresüberschusses, durch den nachträglich
ein Bilanzverlust eintritt, ist nicht möglich.

§ 50 Deckung eines Jahresfehlbetrages

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Ver-
treterversammlung.

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetra-
gen oder durch Heranziehung anderer Ergebnisrücklagen gedeckt
wird, ist er durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung
von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zu-
gleich zu decken.

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezo-
gen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil
nach dem Verhältnis der Haftsummen aller Mitglieder bei Beginn
des Geschäftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.
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VI. LIQUIDATION

§ 51 Liquidation

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation derGenossenschaft. Für
die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft sind die gesetz-
lichen Vorschriften mit der Maßgabe anzuwenden, dass Über-
schüsse nach dem Verhältnis aller Geschäftsguthaben an die Mit-
glieder verteilt werden.

VII. BEKANNTMACHUNGEN

§ 52 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen derGenossenschaft werden, soweit ge-
setzlich nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma
im eigenen Mitteilungsblatt der Bank veröffentlicht. Der Jahresab-
schluss und der Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Un-
terlagen werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzu-
geben, von denen sie ausgeht.
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Abkürzungsverzeichnis

BVR Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken
GenG Genossenschaftsgesetz
HGB Handelsgesetzbuch
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